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Bundesgesetz 
über das öffentliche Beschaffungswesen 

(BöB)  
vom 21. Juni 2019 (Stand am 1. Januar 2024) 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

gestützt auf Artikel 173 Absatz 2 der Bundesverfassung1,  
in Ausführung des Protokolls vom 30. März 20122  
zur Änderung des Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen,  
der Artikel 3 und 8 des Abkommens vom 21. Juni 19993 zwischen der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über 
bestimmte Aspekte des öffentlichen Beschaffungswesens,  
von Artikel 3 von Anhang R des Übereinkommens vom 4. Januar 19604  
zur Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation  
sowie weiterer internationaler Übereinkommen, welche 
Marktzugangsverpflichtungen im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens 
enthalten,  
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 15. Februar 20175, 

beschliesst: 

1. Kapitel: Gegenstand, Zweck und Begriffe

Art. 1 Gegenstand 

Dieses Gesetz findet auf die Vergabe öffentlicher Aufträge durch unterstellte Auftrag-
geberinnen innerhalb und ausserhalb des Staatsvertragsbereichs Anwendung. 

Art. 2 Zweck 

Dieses Gesetz bezweckt: 

a. den wirtschaftlichen und den volkswirtschaftlich, ökologisch und sozial nach-
haltigen Einsatz der öffentlichen Mittel;

b. die Transparenz des Vergabeverfahrens;

c. die Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung der Anbieterinnen;

d. die Förderung des wirksamen, fairen Wettbewerbs unter den Anbieterinnen,
insbesondere durch Massnahmen gegen unzulässige Wettbewerbsabreden
und Korruption.

 AS 2020 641 
1 SR 101 
2 BBl 2017 2175 
3 SR 0.172.052.68 
4 SR 0.632.31 
5 BBl 2017 1851 
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Art. 3 Begriffe 

In diesem Gesetz bedeuten: 

a. Anbieterin: natürliche oder juristische Person des privaten oder öffentlichen
Rechts oder Gruppe solcher Personen, die Leistungen anbietet, sich um die
Teilnahme an einer öffentlichen Ausschreibung, die Übertragung einer öffent-
lichen Aufgabe oder die Erteilung einer Konzession bewirbt;

b. öffentliches Unternehmen: Unternehmen, auf das staatliche Behörden auf-
grund von Eigentum, finanzieller Beteiligung oder der für das Unternehmen
einschlägigen Vorschriften unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden
Einfluss ausüben können; ein beherrschender Einfluss wird vermutet, wenn
das Unternehmen mehrheitlich durch den Staat oder durch andere öffentliche
Unternehmen finanziert wird, wenn es hinsichtlich seiner Leitung der Auf-
sicht durch den Staat oder durch andere öffentliche Unternehmen unterliegt
oder wenn dessen Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan mehrheitlich
aus Mitgliedern besteht, die vom Staat oder von anderen öffentlichen Unter-
nehmen ernannt worden sind;

c. Staatsvertragsbereich: Geltungsbereich der internationalen Verpflichtungen
der Schweiz über das öffentliche Beschaffungswesen;

d. Arbeitsbedingungen: zwingende Vorschriften des Obligationenrechts6 über
den Arbeitsvertrag, normative Bestimmungen der Gesamtarbeitsverträge und
der Normalarbeitsverträge oder, wo diese fehlen, die orts- und branchenübli-
chen Arbeitsbedingungen;

e. Arbeitsschutzbestimmungen: Vorschriften des öffentlichen Arbeitsrechts, ein-
schliesslich der Bestimmungen des Arbeitsgesetzes vom 13. März 19647 und
des zugehörigen Ausführungsrechts sowie der Bestimmungen zur Unfallver-
hütung.

2. Kapitel: Geltungsbereich

1. Abschnitt: Subjektiver Geltungsbereich

Art. 4 Auftraggeberinnen 

1 Diesem Gesetz unterstehen als Auftraggeberinnen: 

a. die Verwaltungseinheiten der zentralen und der dezentralen Bundesverwal-
tung nach Artikel 2 des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes
vom 21. März 19978 und nach den dazugehörigen Ausführungsvorschriften
in der zum Zeitpunkt der Ausschreibung aktuellen Fassung;

b. die eidgenössischen richterlichen Behörden;

c. die Bundesanwaltschaft;

6 SR 220 
7 SR 822.11 
8 SR 172.010 
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d. die Parlamentsdienste.

2 Öffentliche und private Unternehmen, die öffentliche Dienstleistungen erbringen 
und die mit ausschliesslichen oder besonderen Rechten ausgestattet sind, unterstehen 
diesem Gesetz, soweit sie Tätigkeiten in einem der nachfolgenden Sektoren in der 
Schweiz ausüben: 

a. Bereitstellen oder Betreiben fester Netze zur Versorgung der Öffentlichkeit
im Zusammenhang mit der Produktion, dem Transport oder der Verteilung
von Trinkwasser oder die Versorgung dieser Netze mit Trinkwasser;

b. Bereitstellen oder Betreiben fester Netze zur Versorgung der Öffentlichkeit
im Zusammenhang mit der Produktion, der Fortleitung oder der Verteilung
von elektrischer Energie oder Versorgung dieser Netze mit elektrischer Ener-
gie;

c. Versorgung von Beförderungsunternehmen im Luftverkehr mit Flughäfen
oder anderen Verkehrsendeinrichtungen;

d. Versorgung von Beförderungsunternehmen im Binnenschiffsverkehr mit Hä-
fen oder anderen Verkehrsendeinrichtungen;

e. Bereitstellen von Postdiensten im Bereich des reservierten Dienstes nach dem
Postgesetz vom 17. Dezember 20109;

f. Bereitstellen oder Betreiben von Eisenbahnen einschliesslich des darauf
durchgeführten Verkehrs;

g. Bereitstellen oder Betreiben fester Netze zur Versorgung der Öffentlichkeit
im Zusammenhang mit der Produktion, dem Transport oder der Verteilung
von Gas oder Wärme oder Versorgung dieser Netze mit Gas oder Wärme;
oder

h. Nutzung eines geografisch abgegrenzten Gebiets zum Zweck der Suche oder
Förderung von Erdöl, Gas, Kohle oder anderen Festbrennstoffen.

3 Die Auftraggeberinnen nach Absatz 2 unterstehen diesem Gesetz nur bei Beschaf-
fungen für den beschriebenen Tätigkeitsbereich, nicht aber für ihre übrigen Tätigkei-
ten. 

4 Führt eine Drittperson die Vergabe eines öffentlichen Auftrags für eine oder mehrere 
Auftraggeberinnen durch, so untersteht diese Drittperson diesem Gesetz wie die von 
ihr vertretene Auftraggeberin. 

Art. 5 Anwendbares Recht 

1 Beteiligen sich mehrere dem Bundesrecht und dem kantonalen Recht unterstellte 
Auftraggeberinnen an einer Beschaffung, so ist das Recht des Gemeinwesens anwend-
bar, dessen Auftraggeberin den grössten Teil an der Finanzierung trägt. Überwiegt der 
kantonale Anteil insgesamt den Bundesanteil, so findet dieses Gesetz keine Anwen-
dung. 

9 SR 783.0 
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2 Mehrere an einer Beschaffung beteiligte Auftraggeberinnen sind im gegenseitigen 
Einvernehmen befugt, eine gemeinsame Beschaffung in Abweichung von den vorste-
henden Grundsätzen dem Recht einer beteiligten Auftraggeberin zu unterstellen. 

3 Öffentliche oder private Unternehmen mit ausschliesslichen oder besonderen Rech-
ten, die ihnen durch den Bund verliehen wurden, oder die Aufgaben im nationalen 
Interesse erbringen, können wählen, ob sie ihre Beschaffungen dem Recht an ihrem 
Sitz oder dem Bundesrecht unterstellen. 

Art. 6 Anbieterinnen 

1 Nach diesem Gesetz sind Anbieterinnen aus der Schweiz zum Angebot zugelassen 
sowie Anbieterinnen aus Staaten, denen gegenüber die Schweiz sich vertraglich zur 
Gewährung des Marktzutritts verpflichtet hat, Letzteres im Rahmen der gegenseitig 
eingegangenen Verpflichtungen. 

2 Ausserhalb des Staatsvertragsbereichs werden ausländische Anbieterinnen aus Staa-
ten zum Angebot zugelassen, soweit diese Gegenrecht gewähren oder soweit die Auf-
traggeberin dies zulässt. 

3 Der Bundesrat führt eine Liste der Staaten, die sich gegenüber der Schweiz zur Ge-
währung des Marktzutritts verpflichtet haben. Die Liste wird periodisch nachgeführt. 

Art. 7 Befreiung von der Unterstellung 

1 Herrscht in einem Sektorenmarkt nach Artikel 4 Absatz 2 wirksamer Wettbewerb, 
so befreit der Bundesrat auf Vorschlag einer Auftraggeberin oder des Interkantonalen 
Organs für das öffentliche Beschaffungswesen (InöB) in einer Verordnung die Be-
schaffungen in diesem Markt ganz oder teilweise von der Unterstellung unter dieses 
Gesetz. 

2 Der Bundesrat konsultiert vor Erlass seiner Verordnung die Wettbewerbskommis-
sion, das InöB und die betroffenen Wirtschaftskreise. Die Wettbewerbskommission 
kann ihr Gutachten unter Wahrung der Geschäftsgeheimnisse veröffentlichen.  
2. Abschnitt: Objektiver Geltungsbereich

Art. 8 Öffentlicher Auftrag 

1 Ein öffentlicher Auftrag ist ein Vertrag, der zwischen Auftraggeberin und Anbieterin 
abgeschlossen wird und der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe dient. Er ist gekenn-
zeichnet durch seine Entgeltlichkeit sowie den Austausch von Leistung und Gegen-
leistung, wobei die charakteristische Leistung durch die Anbieterin erbracht wird. 

2 Es werden folgende Leistungen unterschieden: 

a. Bauleistungen;

b. Lieferungen;

c. Dienstleistungen.
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3 Gemischte Aufträge setzen sich aus unterschiedlichen Leistungen nach Absatz 2 zu-
sammen und bilden ein Gesamtgeschäft. Die Qualifikation des Gesamtgeschäfts folgt 
der finanziell überwiegenden Leistung. Leistungen dürfen nicht mit der Absicht oder 
Wirkung gemischt oder gebündelt werden, die Bestimmungen dieses Gesetzes zu um-
gehen. 

4 Im Staatsvertragsbereich unterstehen diesem Gesetz die Leistungen nach Massgabe 
der Anhänge 1–3, soweit sie die Schwellenwerte nach Anhang 4 Ziffer 1 erreichen. 

5 Die öffentlichen Aufträge ausserhalb des Staatsvertragsbereichs und die darauf an-
wendbaren Sonderbestimmungen sind in Anhang 5 aufgeführt. 

Art. 9 Übertragung öffentlicher Aufgaben und Verleihung 
von Konzessionen 

Die Übertragung einer öffentlichen Aufgabe oder die Verleihung einer Konzession 
gilt als öffentlicher Auftrag, wenn der Anbieterin dadurch ausschliessliche oder be-
sondere Rechte zukommen, die sie im öffentlichen Interesse wahrnimmt, und ihr dafür 
direkt oder indirekt ein Entgelt oder eine Abgeltung zukommt. Spezialgesetzliche 
Bestimmungen gehen vor. 

Art. 10 Ausnahmen 

1 Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf: 

a. die Beschaffung von Leistungen im Hinblick auf den gewerblichen Verkauf
oder Wiederverkauf oder im Hinblick auf die Verwendung in der Produktion
oder im Angebot von Leistungen für einen gewerblichen Verkauf oder Wie-
derverkauf;

b. den Erwerb, die Miete oder die Pacht von Grundstücken, Bauten und Anlagen
sowie der entsprechenden Rechte daran;

c. die Ausrichtung von Finanzhilfen gemäss dem Subventionsgesetz vom 5. Ok-
tober 199010;

d. Verträge über Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit Ausgabe, An-
kauf, Verkauf, Übertragung oder Verwaltung von Wertpapieren oder anderen
Finanzinstrumenten sowie Dienstleistungen der Zentralbanken;

e. Aufträge an Behinderteninstitutionen, Organisationen der Arbeitsintegration,
Wohltätigkeitseinrichtungen und Strafanstalten;

f. die Verträge des Personalrechts;

g. folgende Rechtsdienstleistungen:

1. Vertretung des Bundes oder eines öffentlichen Unternehmens des Bun-
des durch eine Anwältin oder einen Anwalt in einem nationalen oder in-
ternationalen Schiedsgerichts-, Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren
und damit zusammenhängende Dienstleistungen,

10 SR 616.1 
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2. Rechtsberatung durch eine Anwältin oder einen Anwalt im Hinblick auf
ein mögliches Verfahren nach Ziffer 1, wenn eine hohe Wahrscheinlich-
keit besteht, dass die Angelegenheit, auf die sich die Beratung bezieht,
Gegenstand eines solchen Verfahrens werden wird;

h. Beschaffungen:

1. im Rahmen internationaler humanitärer Nothilfe sowie Agrar- und Er-
nährungshilfe,

2. gemäss den besonderen Verfahren oder Bedingungen eines internationa-
len Abkommens betreffend die Stationierung von Truppen oder die ge-
meinsame Umsetzung eines Projekts durch Unterzeichnerstaaten,

3. die gemäss den besonderen Verfahren oder Bedingungen einer internati-
onalen Organisation durchgeführt werden oder die durch internationale
Finanzhilfen, Darlehen oder andere Unterstützung mitfinanziert werden,
falls die dabei anwendbaren Verfahren oder Bedingungen mit diesem
Gesetz nicht vereinbar wären,

4. im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit, soweit ein äquivalentes
lokales Verfahren im Empfängerstaat beachtet wird;

i. die öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen des Bundes.

2 Die Auftraggeberin erstellt über jeden nach Massgabe von Absatz 1 Buchstabe h 
vergebenen Auftrag eine Dokumentation. 

3 Dieses Gesetz findet zudem keine Anwendung auf die Beschaffung von Leistungen: 

a. bei Anbieterinnen, denen ein ausschliessliches Recht zur Erbringung solcher
Leistungen zusteht;

b. bei anderen, rechtlich selbstständigen Auftraggeberinnen, die ihrerseits dem
Beschaffungsrecht unterstellt sind, soweit diese Auftraggeberinnen diese
Leistungen nicht im Wettbewerb mit privaten Anbieterinnen erbringen;

c. bei unselbstständigen Organisationseinheiten der Auftraggeberin;

d. bei Anbieterinnen, über die die Auftraggeberin eine Kontrolle ausübt, die der
Kontrolle über ihre eigenen Dienststellen entspricht, soweit diese Unterneh-
men ihre Leistungen im Wesentlichen für die Auftraggeberin erbringen.

4 Dieses Gesetz findet sodann keine Anwendung auf öffentliche Aufträge: 

a. wenn dies für den Schutz und die Aufrechterhaltung der äusseren oder inneren
Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung als erforderlich erachtet wird;

b. soweit dies erforderlich ist zum Schutz der Gesundheit oder des Lebens von
Menschen oder zum Schutz der Tier- und Pflanzenwelt;

c. soweit deren Ausschreibung Rechte des geistigen Eigentums verletzen würde.
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3. Kapitel: Allgemeine Grundsätze

Art. 11 Verfahrensgrundsätze 

Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge beachtet die Auftraggeberin folgende Verfah-
rensgrundsätze: 

a. Sie führt Vergabeverfahren transparent, objektiv und unparteiisch durch.

b. Sie trifft Massnahmen gegen Interessenkonflikte, unzulässige Wettbewerbs-
abreden und Korruption.

c. Sie achtet in allen Phasen des Verfahrens auf die Gleichbehandlung der An-
bieterinnen.

d. Sie verzichtet auf Abgebotsrunden.

e. Sie wahrt den vertraulichen Charakter der Angaben der Anbieterinnen.

Art. 12 Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen, der 
Arbeitsbedingungen, der Lohngleichheit und des Umweltrechts 

1 Für die im Inland zu erbringenden Leistungen vergibt die Auftraggeberin einen öf-
fentlichen Auftrag nur an Anbieterinnen, welche die am Ort der Leistung massgebli-
chen Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen, die Melde- und Bewilli-
gungspflichten nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 200511 gegen die Schwarzarbeit 
(BGSA) sowie die Bestimmungen über die Gleichbehandlung von Frau und Mann in 
Bezug auf die Lohngleichheit einhalten. 

2 Für die im Ausland zu erbringenden Leistungen vergibt die Auftraggeberin einen 
öffentlichen Auftrag nur an Anbieterinnen, welche mindestens die Kernübereinkom-
men der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) nach Massgabe von Anhang 6 ein-
halten. Die Auftraggeberin kann darüber hinaus die Einhaltung weiterer wesentlicher 
internationaler Arbeitsstandards fordern und entsprechende Nachweise verlangen so-
wie Kontrollen vereinbaren. 

3 Die Auftraggeberin vergibt einen öffentlichen Auftrag nur an Anbieterinnen, welche 

mindestens die am Ort der Leistung geltenden rechtlichen Vorschriften zum Schutz 

der Umwelt und zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen einhalten; dazu gehören im 

Inland die Bestimmungen des schweizerischen Umweltrechts und im Ausland die 

vom Bundesrat bezeichneten internationalen Übereinkommen zum Schutz der Um-

welt. 

4 Die Subunternehmerinnen sind verpflichtet, die Anforderungen nach den Absät-
zen 1–3 einzuhalten. Diese Verpflichtungen sind in die Vereinbarungen zwischen den 
Anbieterinnen und den Subunternehmerinnen aufzunehmen. 

5 Die Auftraggeberin kann die Einhaltung der Anforderungen nach den Absätzen 
1–3 kontrollieren oder die Kontrolle Dritten übertragen, soweit diese Aufgabe nicht 
einer spezialgesetzlichen Behörde oder einer anderen geeigneten Instanz, insbeson-
dere einem paritätischen Kontrollorgan, übertragen wurde. Für die Durchführung 

11 SR 822.41 
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dieser Kontrollen kann die Auftraggeberin der Behörde oder dem Kontrollorgan die 
erforderlichen Auskünfte erteilen sowie Unterlagen zur Verfügung stellen. Auf Ver-
langen hat die Anbieterin die erforderlichen Nachweise zu erbringen. 

6 Die mit der Einhaltung der Anforderungen nach den Absätzen 1–3 befassten Behör-
den und Kontrollorgane erstatten der Auftraggeberin Bericht über die Ergebnisse der 
Kontrollen und über allfällige getroffene Massnahmen. 

Art. 13 Ausstand 

1 Am Vergabeverfahren dürfen auf Seiten der Auftraggeberin oder eines Expertengre-
miums keine Personen mitwirken, die: 

a. an einem Auftrag ein persönliches Interesse haben;

b. mit einer Anbieterin oder mit einem Mitglied eines ihrer Organe durch Ehe
oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder eine faktische Lebens-
gemeinschaft führen;

c. mit einer Anbieterin oder mit einem Mitglied eines ihrer Organe in gerader
Linie oder bis zum dritten Grad in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert
sind;

d. Vertreterinnen oder Vertreter einer Anbieterin sind oder für eine Anbieterin
in der gleichen Sache tätig waren; oder

e. aufgrund anderer Umstände die für die Durchführung öffentlicher Beschaf-
fungen erforderliche Unabhängigkeit vermissen lassen.

2 Ein Ausstandsbegehren ist unmittelbar nach Kenntnis des Ausstandgrundes vorzu-
bringen. 

3 Über Ausstandsbegehren entscheidet die Auftraggeberin oder das Expertengremium 
unter Ausschluss der betreffenden Person. 

Art. 14 Vorbefassung 

1 Anbieterinnen, die an der Vorbereitung eines Vergabeverfahrens beteiligt waren, 
sind zum Angebot nicht zugelassen, wenn der ihnen dadurch entstandene Wettbe-
werbsvorteil nicht mit geeigneten Mitteln ausgeglichen werden kann und wenn der 
Ausschluss den wirksamen Wettbewerb unter den Anbieterinnen nicht gefährdet. 

2 Geeignete Mittel, um den Wettbewerbsvorteil auszugleichen, sind insbesondere: 

a. die Weitergabe aller wesentlichen Angaben über die Vorarbeiten;

b. die Bekanntgabe der an der Vorbereitung Beteiligten;

c. die Verlängerung der Mindestfristen.

3 Eine der öffentlichen Ausschreibung vorgelagerte Marktabklärung durch die Auf-
traggeberin führt nicht zur Vorbefassung der angefragten Anbieterinnen. Die Auftrag-
geberin gibt die Ergebnisse der Marktabklärung in den Ausschreibungsunterlagen be-
kannt. 
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Art. 15 Bestimmung des Auftragswerts 

1 Die Auftraggeberin schätzt den voraussichtlichen Auftragswert. 

2 Ein öffentlicher Auftrag darf nicht aufgeteilt werden, um Bestimmungen dieses Ge-
setzes zu umgehen. 

3 Für die Schätzung des Auftragswerts ist die Gesamtheit der auszuschreibenden Leis-
tungen oder Entgelte, soweit sie sachlich oder rechtlich eng zusammenhängen, zu be-
rücksichtigen. Alle Bestandteile der Entgelte sind einzurechnen, einschliesslich Ver-
längerungsoptionen und Optionen auf Folgeaufträge sowie sämtliche zu erwartenden 
Prämien, Gebühren, Kommissionen und Zinsen, ohne Mehrwertsteuer. 

4 Bei Verträgen mit bestimmter Laufzeit errechnet sich der Auftragswert anhand der 
kumulierten Entgelte über die bestimmte Laufzeit, einschliesslich allfälliger Verlän-
gerungsoptionen. Die bestimmte Laufzeit darf in der Regel 5 Jahre nicht übersteigen. 
In begründeten Fällen kann eine längere Laufzeit vorgesehen werden. 

5 Bei Verträgen mit unbestimmter Laufzeit errechnet sich der Auftragswert anhand 
des monatlichen Entgelts multipliziert mit 48. 

6 Bei Verträgen über wiederkehrend benötigte Leistungen errechnet sich der Auftrags-
wert aufgrund des geleisteten Entgelts für solche Leistungen während der letzten 12 
Monate oder, bei einer Erstbeauftragung, anhand des geschätzten Bedarfs über die 
nächsten 12 Monate.  
4. Kapitel: Vergabeverfahren

Art. 16 Schwellenwerte 

1 Die Wahl des Verfahrens richtet sich danach, ob ein Auftrag einen Schwellenwert 
nach Anhang 4 erreicht. Der Bundesrat passt die Schwellenwerte nach Konsultation 
des InöB periodisch gemäss den internationalen Verpflichtungen an. 

2 Bei einer Anpassung der internationalen Verpflichtungen hinsichtlich der Schwel-
lenwerte garantiert der Bund den Kantonen die Mitwirkung. 

3 Beteiligen sich mehrere diesem Gesetz unterstellte Auftraggeberinnen, für die je ver-
schiedene Schwellenwerte gelten, an einer Beschaffung, so sind für die gesamte Be-
schaffung die Schwellenwerte derjenigen Auftraggeberin massgebend, die den gröss-
ten Teil an der Finanzierung trägt. 

4 Erreicht der Gesamtwert mehrerer Bauleistungen nach Anhang 1 Ziffer 1 für die 
Realisierung eines Bauwerks den Schwellenwert des Staatsvertragsbereichs, so finden 
die Bestimmungen dieses Gesetzes für Beschaffungen im Staatsvertragsbereich An-
wendung. Erreichen jedoch die Werte der einzelnen Leistungen nicht zwei Millionen 
Franken und überschreitet der Wert dieser Leistungen zusammengerechnet nicht 
20 Prozent des Gesamtwerts des Bauwerks, so finden für diese Leistungen die Best-
immungen für Beschaffungen ausserhalb des Staatsvertragsbereichs Anwendung (Ba-
gatellklausel). 
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5 Ausserhalb des Staatsvertragsbereichs wird das massgebliche Verfahren für Bau-
leistungen anhand des Wertes der einzelnen Leistungen bestimmt. 

Art. 17 Verfahrensarten 

In Abhängigkeit vom Auftragswert und der Schwellenwerte werden öffentliche Auf-
träge nach Wahl der Auftraggeberin entweder im offenen Verfahren, im selektiven 
Verfahren, im Einladungsverfahren oder im freihändigen Verfahren vergeben. 

Art. 18 Offenes Verfahren 

1 Im offenen Verfahren schreibt die Auftraggeberin den Auftrag öffentlich aus. 

2 Alle Anbieterinnen können ein Angebot einreichen. 

Art. 19 Selektives Verfahren 

1 Im selektiven Verfahren schreibt die Auftraggeberin den Auftrag öffentlich aus und 
fordert die Anbieterinnen auf, vorerst einen Antrag auf Teilnahme zu stellen. 

2 Die Auftraggeberin wählt die Anbieterinnen, die ein Angebot einreichen dürfen, auf-
grund ihrer Eignung aus. 

3 Die Auftraggeberin kann die Zahl der zum Angebot zugelassenen Anbieterinnen so 
weit beschränken, als ein wirksamer Wettbewerb gewährleistet bleibt. Es werden 
wenn möglich mindestens drei Anbieterinnen zum Angebot zugelassen. 

Art. 20 Einladungsverfahren 

1 Das Einladungsverfahren findet Anwendung für öffentliche Aufträge ausserhalb des 
Staatsvertragsbereichs nach Massgabe der Schwellenwerte von Anhang 4. 

2 Im Einladungsverfahren bestimmt die Auftraggeberin, welche Anbieterinnen sie 
ohne öffentliche Ausschreibung zur Angebotsabgabe einladen will. Zu diesem Zweck 
erstellt sie Ausschreibungsunterlagen. Es werden wenn möglich mindestens drei An-
gebote eingeholt. 

3 Für die Beschaffung von Waffen, Munition, Kriegsmaterial oder, sofern sie für Ver-
teidigungs- und Sicherheitszwecke unerlässlich sind, sonstigen Lieferungen, Bauleis-
tungen, Dienstleistungen, Forschungs- oder Entwicklungsleistungen steht das Einla-
dungsverfahren ohne Beachtung der Schwellenwerte zur Verfügung. 

Art. 21 Freihändiges Verfahren 

1 Im freihändigen Verfahren vergibt die Auftraggeberin einen öffentlichen Auftrag 
direkt ohne Ausschreibung. Die Auftraggeberin ist berechtigt, Vergleichsofferten ein-
zuholen und Verhandlungen durchzuführen. 

2 Die Auftraggeberin kann einen Auftrag unabhängig vom Schwellenwert freihändig 
vergeben, wenn eine der nachstehenden Voraussetzungen erfüllt ist: 

a. Es gehen im offenen Verfahren, im selektiven Verfahren oder im Einladungs-
verfahren keine Angebote oder keine Teilnahmeanträge ein, kein Angebot
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entspricht den wesentlichen Anforderungen der Ausschreibung oder den tech-
nischen Spezifikationen oder es erfüllt keine Anbieterin die Eignungskrite-
rien. 

b. Es bestehen hinreichende Anhaltspunkte, dass alle im offenen Verfahren, im
selektiven Verfahren oder im Einladungsverfahren eingegangenen Angebote
auf einer unzulässigen Wettbewerbsabrede beruhen.

c. Aufgrund der technischen oder künstlerischen Besonderheiten des Auftrags
oder aus Gründen des Schutzes geistigen Eigentums kommt nur eine Anbie-
terin in Frage, und es gibt keine angemessene Alternative.

d. Aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse wird die Beschaffung so dringlich,
dass selbst mit verkürzten Fristen kein offenes oder selektives Verfahren und
kein Einladungsverfahren durchgeführt werden kann.

e. Ein Wechsel der Anbieterin für Leistungen zur Ersetzung, Ergänzung oder
Erweiterung bereits erbrachter Leistungen ist aus wirtschaftlichen oder tech-
nischen Gründen nicht möglich, würde erhebliche Schwierigkeiten bereiten
oder substanzielle Mehrkosten mit sich bringen.

f. Die Auftraggeberin beschafft Erstanfertigungen (Prototypen) oder neuartige
Leistungen, die auf ihr Verlangen im Rahmen eines Forschungs-, Versuchs-,
Studien- oder Neuentwicklungsauftrags hergestellt oder entwickelt werden.

g. Die Auftraggeberin beschafft Leistungen an Warenbörsen.

h. Die Auftraggeberin kann Leistungen im Rahmen einer günstigen, zeitlich be-
fristeten Gelegenheit zu einem Preis beschaffen, der erheblich unter den übli-
chen Preisen liegt (insbesondere bei Liquidationsverkäufen).

i. Die Auftraggeberin vergibt den Folgeauftrag an die Gewinnerin eines Pla-
nungs- oder Gesamtleistungswettbewerbs oder eines Auswahlverfahrens zu
Planungs- oder Gesamtleistungsstudien; dabei müssen die folgenden Voraus-
setzungen erfüllt sein:

1. das vorausgehende Verfahren wurde in Übereinstimmung mit den
Grundsätzen des Gesetzes durchgeführt;

2. die Lösungsvorschläge wurden von einem unabhängigen Expertengre-
mium beurteilt;

3. die Auftraggeberin hat sich in der Ausschreibung vorbehalten, den
Folgeauftrag freihändig zu vergeben.

3 Die Auftraggeberin kann einen Auftrag nach Artikel 20 Absatz 3 freihändig verge-
ben, wenn das freihändige Verfahren von grosser Bedeutung ist: 

a. zum Erhalt von inländischen Unternehmen, die für die Landesverteidigung
wichtig sind; oder

b. für die Wahrung der öffentlichen Interessen der Schweiz.

4 Sie erstellt über jeden nach Massgabe von Absatz 2 oder 3 vergebenen Auftrag eine 
Dokumentation mit folgendem Inhalt: 

a. Name der Auftraggeberin und der berücksichtigten Anbieterin;
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b. Art und Wert der beschafften Leistung;

c. Erklärung der Umstände und Bedingungen, welche die Anwendung des frei-
händigen Verfahrens rechtfertigen.

5 Öffentliche Aufträge dürfen nicht mit der Absicht umschrieben werden, dass von 
vornherein nur eine bestimmte Anbieterin für den Zuschlag in Frage kommt, insbe-
sondere aufgrund technischer oder künstlerischer Besonderheiten des Auftrags 
(Abs. 2 Bst. c) oder im Fall der Ersetzung, Ergänzung oder Erweiterung bereits er-
brachter Leistungen (Abs. 2 Bst. e). 

Art. 22 Wettbewerbe sowie Studienaufträge 

1 Die Auftraggeberin, die einen Planungs- oder Gesamtleistungswettbewerb veran-
staltet oder Studienaufträge erteilt, regelt im Rahmen der Grundsätze dieses Gesetzes 
das Verfahren im Einzelfall. Sie kann auf einschlägige Bestimmungen von Fachver-
bänden verweisen. 

2 Der Bundesrat bestimmt: 

a. die Wettbewerbsarten sowie die Modalitäten der Studienaufträge;

b. welche Verfahrensarten anzuwenden sind;

c. die Anforderungen an die Vorbereitungsarbeiten;

d. die Modalitäten der technischen Vorprüfung der Wettbewerbsbeiträge vor de-
ren Bewertung durch das Expertengremium;

e. die besonderen Modalitäten für Studienaufträge und Wettbewerbe zur Be-
schaffung von Leistungen im Bereich der Informations- und Kommunikati-
onstechnologie;

f. die Zusammensetzung des Expertengremiums und die Anforderungen an die
Unabhängigkeit seiner Mitglieder;

g. die Aufgaben des Expertengremiums;

h. unter welchen Voraussetzungen das Expertengremium Ankäufe beschliessen
kann;

i. unter welchen Voraussetzungen das Expertengremium für Wettbewerbsbei-
träge, die von den Bestimmungen des Wettbewerbsprogramms abweichen,
eine Rangierung vornehmen kann;

j. in welcher Art Preise vergeben werden können sowie die Ansprüche, welche
die Gewinnerinnen je nach Wettbewerbsart geltend machen können;

k. die Abgeltungen für die Urheber prämierter Wettbewerbsbeiträge in Fällen,
in denen die Auftraggeberin der Empfehlung des Expertengremiums nicht
folgt.
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Art. 23 Elektronische Auktionen 

1 Die Auftraggeberin kann für die Beschaffung standardisierter Leistungen im Rah-
men eines Verfahrens nach diesem Gesetz eine elektronische Auktion durchfüh-
ren. Dabei werden die Angebote nach einer ersten vollständigen Bewertung überar-
beitet und mittels elektronischer Hilfsmittel und allenfalls mehrfacher Durchgänge 
neu geordnet. In der Ausschreibung ist darauf hinzuweisen. 

2 Die elektronische Auktion erstreckt sich: 

a. auf die Preise, wenn der Zuschlag für den niedrigsten Gesamtpreis erteilt wird;
oder

b. auf die Preise und die Werte für quantifizierbare Komponenten wie Gewicht,
Reinheit oder Qualität, wenn der Zuschlag für das vorteilhafteste Angebot er-
teilt wird.

3 Die Auftraggeberin prüft, ob die Anbieterinnen die Eignungskriterien und ob die 
Angebote die technischen Spezifikationen erfüllen. Sie nimmt anhand der Zuschlags-
kriterien und der dafür festgelegten Gewichtung eine erste Bewertung der Angebote 
vor. Vor Beginn der Auktion stellt sie jeder Anbieterin zur Verfügung: 

a. die automatische Bewertungsmethode, einschliesslich der auf den genannten
Zuschlagskriterien beruhenden mathematischen Formel;

b. das Ergebnis der ersten Bewertung ihres Angebots; und

c. alle weiteren relevanten Informationen zur Abwicklung der Auktion.

4 Alle zugelassenen Anbieterinnen werden gleichzeitig und auf elektronischem Weg 
aufgefordert, neue beziehungsweise angepasste Angebote einzureichen. Die Auftrag-
geberin kann die Zahl der zugelassenen Anbieterinnen beschränken, sofern sie dies in 
der Ausschreibung oder in den Ausschreibungsunterlagen bekannt gegeben hat. 

5 Die elektronische Auktion kann mehrere aufeinander folgende Durchgänge umfas-
sen. Die Auftraggeberin informiert alle Anbieterinnen in jedem Durchgang über ihren 
jeweiligen Rang. 

Art. 24 Dialog 

1 Bei komplexen Aufträgen, bei intellektuellen Dienstleistungen oder bei der Beschaf-
fung innovativer Leistungen kann eine Auftraggeberin im Rahmen eines offenen oder 
selektiven Verfahrens einen Dialog durchführen mit dem Ziel, den Leistungsgegen-
stand zu konkretisieren sowie die Lösungswege oder Vorgehensweisen zu ermitteln 
und festzulegen. Auf den Dialog ist in der Ausschreibung hinzuweisen. 

2 Der Dialog darf nicht zum Zweck geführt werden, Preise und Gesamtpreise zu ver-
handeln. 

3 Die Auftraggeberin formuliert und erläutert ihre Bedürfnisse und Anforderungen in 
der Ausschreibung oder in den Ausschreibungsunterlagen. Sie gibt ausserdem be-
kannt: 

a. den Ablauf des Dialogs;

b. die möglichen Inhalte des Dialogs;
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c. ob und wie die Teilnahme am Dialog und die Nutzung der Immaterialgüter-
rechte sowie der Kenntnisse und Erfahrungen der Anbieterin entschädigt wer-
den;

d. die Fristen und Modalitäten zur Einreichung des endgültigen Angebots.

4 Sie kann die Zahl der teilnehmenden Anbieterinnen nach sachlichen und transparen-
ten Kriterien reduzieren. 

5 Sie dokumentiert den Ablauf und den Inhalt des Dialogs in geeigneter und nachvoll-
ziehbarer Weise. 

6 Der Bundesrat kann die Modalitäten des Dialogs näher regeln. 

Art. 25 Rahmenverträge 

1 Die Auftraggeberin kann Vereinbarungen mit einer oder mehreren Anbieterinnen 
ausschreiben, die zum Ziel haben, die Bedingungen für die Leistungen, die im Laufe 
eines bestimmten Zeitraums bezogen werden sollen, festzulegen, insbesondere in Be-
zug auf deren Preis und gegebenenfalls die in Aussicht genommenen Mengen. Ge-
stützt auf einen solchen Rahmenvertrag kann die Auftraggeberin während dessen 
Laufzeit Einzelverträge abschliessen. 

2 Rahmenverträge dürfen nicht mit der Absicht oder der Wirkung verwendet werden, 
den Wettbewerb zu behindern oder zu beseitigen. 

3 Die Laufzeit eines Rahmenvertrags beträgt höchstens fünf Jahre. Eine automatische 
Verlängerung ist nicht möglich. In begründeten Fällen kann eine längere Laufzeit vor-
gesehen werden. 

4 Wird ein Rahmenvertrag mit nur einer Anbieterin abgeschlossen, so werden die auf 
diesem Rahmenvertrag beruhenden Einzelverträge entsprechend den Bedingungen 
des Rahmenvertrags abgeschlossen. Für den Abschluss der Einzelverträge kann die 
Auftraggeberin die jeweilige Vertragspartnerin schriftlich auffordern, ihr Angebot zu 
vervollständigen. 

5 Werden aus zureichenden Gründen Rahmenverträge mit mehreren Anbieterinnen 
abgeschlossen, so erfolgt der Abschluss von Einzelverträgen nach Wahl der Auftrag-
geberin entweder nach den Bedingungen des jeweiligen Rahmenvertrags ohne erneu-
ten Aufruf zur Angebotseinreichung oder nach folgendem Verfahren: 

a. Vor Abschluss jedes Einzelvertrags konsultiert die Auftraggeberin schriftlich
die Vertragspartnerinnen und teilt ihnen den konkreten Bedarf mit.

b. Die Auftraggeberin setzt den Vertragspartnerinnen eine angemessene Frist für
die Abgabe der Angebote für jeden Einzelvertrag.

c. Die Angebote sind schriftlich einzureichen und während der Dauer, die in der
Anfrage genannt ist, verbindlich.

d. Die Auftraggeberin schliesst den Einzelvertrag mit derjenigen Vertragspart-
nerin, die gestützt auf die in den Ausschreibungsunterlagen oder im Rahmen-
vertrag definierten Kriterien das beste Angebot unterbreitet.
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5. Kapitel: Vergabeanforderungen

Art. 26 Teilnahmebedingungen 

1 Die Auftraggeberin stellt im Rahmen des Vergabeverfahrens und bei der Erbringung 
der zugeschlagenen Leistungen sicher, dass die Anbieterin und ihre Subunternehme-
rinnen die Teilnahmebedingungen, namentlich die Voraussetzungen nach Artikel 12, 
erfüllen, die fälligen Steuern und Sozialversicherungsbeiträge bezahlt haben und auf 
unzulässige Wettbewerbsabreden verzichten. 

2 Sie kann von der Anbieterin verlangen, dass diese die Einhaltung der Teilnahmebe-
dingungen insbesondere mit einer Selbstdeklaration oder der Aufnahme in ein Ver-
zeichnis nachweist. 

3 Sie gibt in der Ausschreibung oder in den Ausschreibungsunterlagen bekannt, zu 
welchem Zeitpunkt welche Nachweise einzureichen sind. 

Art. 27 Eignungskriterien 

1 Die Auftraggeberin legt in der Ausschreibung oder in den Ausschreibungsunterlagen 
die Kriterien zur Eignung der Anbieterin abschliessend fest. Die Kriterien müssen im 
Hinblick auf das Beschaffungsvorhaben objektiv erforderlich und überprüfbar sein. 

2 Die Eignungskriterien können insbesondere die fachliche, finanzielle, wirtschaftli-
che, technische und organisatorische Leistungsfähigkeit sowie die Erfahrung der An-
bieterin betreffen. 

3 Die Auftraggeberin gibt in der Ausschreibung oder in den Ausschreibungsunterla-
gen bekannt, zu welchem Zeitpunkt welche Nachweise einzureichen sind. 

4 Sie darf nicht zur Bedingung machen, dass die Anbieterin bereits einen oder mehrere 
öffentliche Aufträge einer diesem Gesetz unterstellten Auftraggeberin erhalten hat. 

Art. 28 Verzeichnisse 

1 Die Auftraggeberin kann ein Verzeichnis der Anbieterinnen führen, die aufgrund 
ihrer Eignung die Voraussetzungen zur Übernahme öffentlicher Aufträge erfüllen. 

2 Folgende Angaben sind auf der Internetplattform von Bund und Kantonen zu veröf-
fentlichen: 

a. Fundstelle des Verzeichnisses;

b. Informationen über die zu erfüllenden Kriterien;

c. Prüfungsmethoden und Eintragungsbedingungen;

d. Dauer der Gültigkeit und Verfahren zur Erneuerung des Eintrags.

3 Ein transparentes Verfahren muss sicherstellen, dass die Gesuchseinreichung, die 
Prüfung oder die Nachprüfung der Eignung sowie die Eintragung einer Gesuchstelle-
rin in das Verzeichnis oder deren Streichung aus dem Verzeichnis jederzeit möglich 
sind. 
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4 In einem konkreten Beschaffungsvorhaben sind auch Anbieterinnen zugelassen, die 
nicht in einem Verzeichnis aufgeführt sind, sofern sie den Eignungsnachweis erbrin-
gen. 

5 Wird das Verzeichnis aufgehoben, so werden die darin aufgeführten Anbieterinnen 
informiert. 

Art. 29 Zuschlagskriterien 

1 Die Auftraggeberin prüft die Angebote anhand leistungsbezogener Zuschlagskrite-
rien. Sie berücksichtigt, unter Beachtung der internationalen Verpflichtungen der 
Schweiz, neben dem Preis und der Qualität einer Leistung, insbesondere Kriterien wie 
Zweckmässigkeit, Termine, technischer Wert, Wirtschaftlichkeit, Lebenszykluskos-
ten, Ästhetik, Nachhaltigkeit, Plausibilität des Angebots, die unterschiedlichen Preis-
niveaus in den Ländern, in welchen die Leistung erbracht wird, Verlässlichkeit des 
Preises, Kreativität, Kundendienst, Lieferbedingungen, Infrastruktur, Innovationsgeh-
alt, Funktionalität, Servicebereitschaft, Fachkompetenz oder Effizienz der Methodik. 

2 Ausserhalb des Staatsvertragsbereichs kann die Auftraggeberin ergänzend berück-
sichtigen, inwieweit die Anbieterin Ausbildungsplätze für Lernende in der beruflichen 
Grundbildung, Arbeitsplätze für ältere Arbeitnehmende oder eine Wiedereingliede-
rung für Langzeitarbeitslose anbietet. 

3 Die Auftraggeberin gibt die Zuschlagskriterien und ihre Gewichtung in der Aus-
schreibung oder in den Ausschreibungsunterlagen bekannt. Sind Lösungen, Lösungs-
wege oder Vorgehensweisen Gegenstand der Beschaffung, so kann auf eine Bekannt-
gabe der Gewichtung verzichtet werden. 

4 Für standardisierte Leistungen kann der Zuschlag ausschliesslich nach dem Krite-
rium des niedrigsten Gesamtpreises erfolgen, sofern aufgrund der technischen Spezi-
fikation der Leistung hohe Anforderungen an die Nachhaltigkeit in sozialer, ökologi-
scher und wirtschaftlicher Hinsicht gewährleistet sind. 

Art. 30 Technische Spezifikationen 

1 Die Auftraggeberin bezeichnet in der Ausschreibung oder in den Ausschreibungs-
unterlagen die erforderlichen technischen Spezifikationen. Diese legen die Merkmale 

des Beschaffungsgegenstands wie Funktion, Leistung, Qualität, Sicherheit und Ab-

messungen oder Produktionsverfahren fest und regeln die Anforderungen an Kenn-

zeichnung und Verpackung. 

2 Bei der Festlegung der technischen Spezifikationen stützt sich die Auftraggeberin, 
soweit möglich und angemessen, auf internationale Normen, ansonsten auf in der 

Schweiz verwendete technische Vorschriften, anerkannte nationale Normen oder 

Branchenempfehlungen. 

3 Bestimmte Firmen oder Marken, Patente, Urheberrechte, Designs oder Typen sowie 
der Hinweis auf einen bestimmten Ursprung oder bestimmte Produzentinnen sind als 

technische Spezifikationen nicht zulässig, es sei denn, dass es keine andere hinrei-

chend genaue oder verständliche Art und Weise der Leistungsbeschreibung gibt und 
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die Auftraggeberin in diesem Fall in die Ausschreibungsunterlagen die Worte «oder 
gleichwertig» aufnimmt. Die Gleichwertigkeit ist durch die Anbieterin nachzuweisen. 

4 Die Auftraggeberin kann technische Spezifikationen zur Erhaltung der natürlichen 
Ressourcen oder zum Schutz der Umwelt vorsehen. 

Art. 31 Bietergemeinschaften und Subunternehmerinnen 

1 Bietergemeinschaften und Subunternehmerinnen sind zugelassen, soweit die Auf-
traggeberin dies in der Ausschreibung oder in den Ausschreibungsunterlagen nicht 
ausschliesst oder beschränkt. 

2 Mehrfachbewerbungen von Subunternehmerinnen oder von Anbieterinnen im Rah-
men von Bietergemeinschaften sind nur möglich, wenn sie in der Ausschreibung oder 
in den Ausschreibungsunterlagen ausdrücklich zugelassen werden. 

3 Die charakteristische Leistung ist grundsätzlich von der Anbieterin zu erbringen. 

Art. 32 Lose und Teilleistungen 

1 Die Anbieterin hat ein Gesamtangebot für den Beschaffungsgegenstand einzu-
reichen. 

2 Die Auftraggeberin kann den Beschaffungsgegenstand in Lose aufteilen und an eine 
oder mehrere Anbieterinnen vergeben. 

3 Hat die Auftraggeberin Lose gebildet, so können die Anbieterinnen ein Angebot für 
mehrere Lose einreichen, es sei denn, die Auftraggeberin habe dies in der Ausschrei-
bung abweichend geregelt. Sie kann festlegen, dass eine einzelne Anbieterin nur eine 
beschränkte Anzahl Lose erhalten kann. 

4 Behält sich die Auftraggeberin vor, von den Anbieterinnen eine Zusammenarbeit 
mit Dritten zu verlangen, so kündigt sie dies in der Ausschreibung an. 

5 Die Auftraggeberin kann sich in der Ausschreibung vorbehalten, Teilleistungen zu-
zuschlagen. 

Art. 33 Varianten 

1 Den Anbieterinnen steht es frei, zusätzlich zum Angebot der in der Ausschreibung 
beschriebenen Leistung Varianten vorzuschlagen. Die Auftraggeberin kann diese 
Möglichkeit in der Ausschreibung beschränken oder ausschliessen. 

2 Als Variante gilt jedes Angebot, mit dem das Ziel der Beschaffung auf andere Art 
als von der Auftraggeberin vorgesehen erreicht werden kann. 

Art. 34 Formerfordernisse 

1 Angebote und Anträge auf Teilnahme müssen schriftlich, vollständig und fristge-
recht gemäss den Angaben in der Ausschreibung oder in den Ausschreibungsunterla-
gen eingereicht werden. 
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2 Sie können elektronisch eingereicht werden, wenn dies in der Ausschreibung oder 
in den Ausschreibungsunterlagen vorgesehen ist und die seitens der Auftraggeberin 
definierten Anforderungen eingehalten werden.  
6. Kapitel: Ablauf des Vergabeverfahrens

Art. 35 Inhalt der Ausschreibung 

Die Veröffentlichung einer Ausschreibung enthält mindestens folgende Informatio-
nen: 

a. Name und Adresse der Auftraggeberin;

b. Auftrags- und Verfahrensart sowie die einschlägige CPV-Klassifikation12, bei
Dienstleistungen zusätzlich die einschlägige CPC-Klassifikation13;

c. Beschreibung der Leistungen, einschliesslich der Art und Menge, oder wenn
die Menge unbekannt ist, eine diesbezügliche Schätzung, sowie allfällige Op-
tionen;

d. Ort und Zeitpunkt der Leistungserbringung;

e. gegebenenfalls eine Aufteilung in Lose, eine Beschränkung der Anzahl Lose
und eine Zulassung von Teilangeboten;

f. gegebenenfalls eine Beschränkung oder einen Ausschluss von Bietergemein-
schaften und Subunternehmerinnen;

g. gegebenenfalls eine Beschränkung oder einen Ausschluss von Varianten;

h. bei wiederkehrend benötigten Leistungen wenn möglich eine Angabe des
Zeitpunktes der nachfolgenden Ausschreibung und gegebenenfalls einen Hin-
weis, dass die Angebotsfrist verkürzt wird;

i. gegebenenfalls einen Hinweis, dass eine elektronische Auktion stattfindet;

j. gegebenenfalls die Absicht, einen Dialog durchzuführen;

k. die Frist zur Einreichung von Angeboten oder Teilnahmeanträgen;

l. Formerfordernisse zur Einreichung von Angeboten oder Teilnahmeanträgen,
insbesondere gegebenenfalls die Auflage, Leistung und Preis in zwei separa-
ten Couverts anzubieten;

m. Sprache oder Sprachen des Verfahrens und des Angebots;

n. die Eignungskriterien und die geforderten Nachweise;

o. bei einem selektiven Verfahren gegebenenfalls die Höchstzahl der Anbiete-
rinnen, die zur Offertstellung eingeladen werden;

12 CPV = «Common Procurement Vocabulary» (Gemeinsames Vokabular für öffentliche 
Aufträge der Europäischen Union) 

13 CPC = «Central Product Classification» (Zentrale Gütersystematik der Vereinten Natio-
nen) 
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p. die Zuschlagskriterien sowie deren Gewichtung, sofern diese Angaben nicht
in den Ausschreibungsunterlagen enthalten sind;

q. gegebenenfalls den Vorbehalt, Teilleistungen zuzuschlagen;

r. die Gültigkeitsdauer der Angebote;

s. die Bezugsquelle für die Ausschreibungsunterlagen sowie gegebenenfalls
eine kostendeckende Gebühr;

t. einen Hinweis, ob die Beschaffung in den Staatsvertragsbereich fällt;

u. gegebenenfalls zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen;

v. gegebenenfalls eine Rechtsmittelbelehrung.

Art. 36 Inhalt der Ausschreibungsunterlagen 

Soweit diese Angaben nicht bereits in der Ausschreibung enthalten sind, geben die 
Ausschreibungsunterlagen Aufschluss über: 

a. Name und Adresse der Auftraggeberin;

b. den Gegenstand der Beschaffung, einschliesslich technischer Spezifikationen
und Konformitätsbescheinigungen, Pläne, Zeichnungen und notwendiger In-
struktionen sowie Angaben zur nachgefragten Menge;

c. Formerfordernisse und Teilnahmebedingungen für die Anbieterinnen, ein-
schliesslich einer Liste mit Angaben und Unterlagen, welche die Anbieterin-
nen im Zusammenhang mit den Teilnahmebedingungen einreichen müssen,
sowie eine allfällige Gewichtung der Eignungskriterien;

d. die Zuschlagskriterien sowie deren Gewichtung;

e. wenn die Auftraggeberin die Beschaffung elektronisch abwickelt: allfällige
Anforderungen an die Authentifizierung und Verschlüsselung bei der elektro-
nischen Einreichung von Informationen;

f. wenn die Auftraggeberin eine elektronische Auktion vorsieht: die Regeln,
nach denen die Auktion durchgeführt wird, einschliesslich der Bezeichnung
jener Angebotselemente, die angepasst werden können und anhand der Zu-
schlagskriterien bewertet werden;

g. das Datum, die Uhrzeit und den Ort für die Öffnung der Angebote, falls die
Angebote öffentlich geöffnet werden;

h. alle anderen für die Erstellung der Angebote erforderlichen Modalitäten und
Bedingungen, insbesondere die Angabe, in welcher Währung (in der Regel
Schweizerfranken) das Angebot einzureichen ist;

i. Termine für die Erbringung der Leistungen.

Art. 37 Angebotsöffnung 

1 Im offenen und im selektiven Verfahren werden alle fristgerecht eingereichten An-
gebote durch mindestens zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Auftraggeberin ge-
öffnet. 
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2 Über die Öffnung der Angebote wird ein Protokoll erstellt. Darin sind mindestens 
die Namen der anwesenden Personen, die Namen der Anbieterinnen, das Datum der 
Einreichung ihrer Angebote, allfällige Angebotsvarianten sowie die jeweiligen Ge-
samtpreise der Angebote festzuhalten. 

3 Sind Leistung und Preis in zwei separaten Couverts anzubieten, so ist für die Öff-
nung der Couverts nach den Absätzen 1 und 2 vorzugehen, wobei im Protokoll über 
die Öffnung der zweiten Couverts nur die Gesamtpreise festzuhalten sind. 

4 Allen Anbieterinnen wird spätestens nach dem Zuschlag auf Verlangen Einsicht in 
das Protokoll gewährt. 

Art. 38 Prüfung der Angebote 

1 Die Auftraggeberin prüft die eingegangenen Angebote auf die Einhaltung der For-
merfordernisse. Offensichtliche Rechenfehler werden von Amtes wegen berichtigt. 

2 Die Auftraggeberin kann von den Anbieterinnen verlangen, dass sie ihre Angebote 
erläutern. Sie hält die Anfrage sowie die Antworten schriftlich fest. 

3 Geht ein Angebot ein, dessen Gesamtpreis im Vergleich zu den anderen Angeboten 
ungewöhnlich niedrig erscheint, so muss die Auftraggeberin bei der Anbieterin 
zweckdienliche Erkundigungen darüber einholen, ob die Teilnahmebedingungen ein-
gehalten sind und die weiteren Anforderungen der Ausschreibung verstanden wurden. 

4 Sind Leistung und Preis in zwei separaten Couverts anzubieten, so erstellt die Verga-
bestelle in einem ersten Schritt eine Rangliste entsprechend der Qualität der Ange-
bote. In einem zweiten Schritt bewertet sie die Gesamtpreise. 

Art. 39 Bereinigung der Angebote 

1 Die Auftraggeberin kann mit den Anbieterinnen die Angebote hinsichtlich der Leis-
tungen sowie der Modalitäten ihrer Erbringung bereinigen, um das vorteilhafteste An-
gebot zu ermitteln. 

2 Eine Bereinigung findet nur dann statt, wenn: 

a. erst dadurch der Auftrag oder die Angebote geklärt oder die Angebote nach
Massgabe der Zuschlagskriterien objektiv vergleichbar gemacht werden kön-
nen; oder

b. Leistungsänderungen objektiv und sachlich geboten sind, wobei der Leis-
tungsgegenstand, die Kriterien und Spezifikationen nicht in einer Weise an-
gepasst werden dürfen, dass sich die charakteristische Leistung oder der po-
tenzielle Anbieterkreis verändert.

3 Eine Aufforderung zur Preisanpassung ist nur im Zusammenhang mit den Tatbe-
ständen von Absatz 2 zulässig. 

4 Die Auftraggeberin hält die Resultate der Bereinigung in einem Protokoll fest. 
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Art. 40 Bewertung der Angebote 

1 Sofern die Eignungskriterien und die technischen Spezifikationen erfüllt sind, wer-
den die Angebote nach Massgabe der Zuschlagskriterien objektiv, einheitlich und 
nachvollziehbar geprüft und bewertet. Die Auftraggeberin dokumentiert die Evalua-
tion. 

2 Erfordert die umfassende Prüfung und Bewertung der Angebote einen erheblichen 
Aufwand und hat die Auftraggeberin dies in der Ausschreibung angekündigt, so kann 
sie alle Angebote auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen einer ersten Prüfung 
unterziehen und rangieren. Auf dieser Grundlage wählt sie nach Möglichkeit die drei 
bestrangierten Angebote aus und unterzieht sie einer umfassenden Prüfung und Be-
wertung. 

Art. 41 Zuschlag 

Das vorteilhafteste Angebot erhält den Zuschlag. 

Art. 42 Vertragsabschluss 

1 Bei Aufträgen ausserhalb des Staatsvertragsbereichs darf ein Vertrag mit der berück-
sichtigten Anbieterin nach erfolgtem Zuschlag abgeschlossen werden. 

2 Bei Aufträgen im Staatsvertragsbereich darf ein Vertrag mit der berücksichtigten 
Anbieterin nach Ablauf der Frist für die Beschwerde gegen den Zuschlag abgeschlos-
sen werden, es sei denn, das Bundesverwaltungsgericht habe einer Beschwerde gegen 
den Zuschlag aufschiebende Wirkung erteilt. 

3 Ist bei Aufträgen im Staatsvertragsbereich ein Beschwerdeverfahren gegen den Zu-
schlag hängig, ohne dass die aufschiebende Wirkung verlangt oder gewährt wurde, so 
teilt die Auftraggeberin den Vertragsabschluss umgehend dem Gericht mit. 

Art. 43 Abbruch 

1 Die Auftraggeberin kann das Vergabeverfahren abbrechen, insbesondere wenn: 

a. sie von der Vergabe des öffentlichen Auftrags aus zureichenden Gründen ab-
sieht;

b. kein Angebot die technischen Spezifikationen oder die weiteren Anforderun-
gen erfüllt;

c. aufgrund veränderter Rahmenbedingungen vorteilhaftere Angebote zu erwar-
ten sind;

d. die eingereichten Angebote keine wirtschaftliche Beschaffung erlauben oder
den Kostenrahmen deutlich überschreiten;

e. hinreichende Anhaltspunkte für eine unzulässige Wettbewerbsabrede unter
den Anbieterinnen bestehen;

f. eine wesentliche Änderung der nachgefragten Leistungen erforderlich wird.

2 Im Fall eines gerechtfertigten Abbruchs haben die Anbieterinnen keinen Anspruch 
auf eine Entschädigung. 
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Art. 44 Ausschluss vom Verfahren und Widerruf des Zuschlags 

1 Die Auftraggeberin kann eine Anbieterin von einem Vergabeverfahren ausschlies-
sen, aus einem Verzeichnis streichen oder einen ihr bereits erteilten Zuschlag wider-
rufen, wenn festgestellt wird, dass auf die betreffende Anbieterin, ihre Organe, eine 
beigezogene Drittperson oder deren Organe einer der folgenden Sachverhalte zutrifft: 

a. Sie erfüllen die Voraussetzungen für die Teilnahme am Verfahren nicht oder
nicht mehr, oder der rechtskonforme Ablauf des Vergabeverfahrens wird
durch ihr Verhalten beeinträchtigt.

b. Die Angebote oder Anträge auf Teilnahme weisen wesentliche Formfehler auf
oder weichen wesentlich von den verbindlichen Anforderungen einer Aus-
schreibung ab.

c. Es liegt eine rechtskräftige Verurteilung wegen eines Vergehens zum Nachteil
der jeweiligen Auftraggeberin oder wegen eines Verbrechens vor.

d. Sie befinden sich in einem Pfändungs- oder Konkursverfahren.

e. Sie haben Bestimmungen über die Bekämpfung der Korruption verletzt.

f. Sie widersetzen sich angeordneten Kontrollen.

g. Sie bezahlen fällige Steuern oder Sozialabgaben nicht.

h. Sie haben frühere öffentliche Aufträge mangelhaft erfüllt oder liessen in an-
derer Weise erkennen, keine verlässlichen und vertrauenswürdigen Vertrags-
partnerinnen zu sein.

i. Sie waren an der Vorbereitung der Beschaffung beteiligt, und der dadurch
entstehende Wettbewerbsnachteil der anderen Anbieterinnen kann nicht mit
geeigneten Mitteln ausgeglichen werden.

j. Sie wurden nach Artikel 45 Absatz 1 von künftigen öffentlichen Aufträgen
rechtskräftig ausgeschlossen.

2 Die Auftraggeberin kann überdies Massnahmen nach Absatz 1 treffen, wenn hinrei-
chende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass auf die Anbieterin, ihre Organe, eine bei-
gezogene Drittperson oder deren Organe insbesondere einer der folgenden Sachver-
halte zutrifft: 

a. Sie haben unwahre oder irreführende Aussagen und Auskünfte gegenüber der
Auftraggeberin gemacht.

b. Es wurden unzulässige Wettbewerbsabreden getroffen.

c. Sie reichen ein ungewöhnlich niedriges Angebot ein, ohne auf Aufforderung
hin nachzuweisen, dass die Teilnahmebedingungen eingehalten werden, und
bieten keine Gewähr für die vertragskonforme Erbringung der ausgeschriebe-
nen Leistungen.

d. Sie haben gegen anerkannte Berufsregeln verstossen oder Handlungen oder
Unterlassungen begangen, die ihre berufliche Ehre oder Integrität beeinträch-
tigen.

e. Sie sind insolvent.
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f. Sie missachten die Arbeitsschutzbestimmungen, die Arbeitsbedingungen, die
Bestimmungen über die Gleichbehandlung von Frau und Mann in Bezug auf
die Lohngleichheit, die Bestimmungen über die Vertraulichkeit und die Best-
immungen des schweizerischen Umweltrechts oder die vom Bundesrat be-
zeichneten internationalen Übereinkommen zum Schutz der Umwelt.

g. Sie haben Melde- oder Bewilligungspflichten nach dem BGSA14 verletzt.

h. Sie verstossen gegen das Bundesgesetz vom 19. Dezember 198615 gegen den
unlauteren Wettbewerb.

Art. 45 Sanktionen 

1 Die Auftraggeberin oder die nach gesetzlicher Anordnung zuständige Behörde kann 
eine Anbieterin oder Subunternehmerin, die selber oder durch ihre Organe in schwer-
wiegender Weise einen oder mehrere der Tatbestände von Artikel 44 Absatz 1 Buch-
staben c und e sowie Absatz 2 Buchstaben b, f und g erfüllt, von künftigen öffentlichen 
Aufträgen für die Dauer von bis zu fünf Jahren ausschliessen. In leichten Fällen kann 
eine Verwarnung erfolgen. Beim Tatbestand der Korruption (Art. 44 Abs. 1 Bst. e) 
wirkt der Ausschluss für alle Auftraggeberinnen des Bundes, bei den anderen Tatbe-
ständen nur für die betroffene Auftraggeberin. 

2 Diese Sanktionsmöglichkeiten gelten unabhängig von weiteren rechtlichen Schritten 
gegen die fehlbare Anbieterin, Subunternehmerin oder deren Organe. Den Verdacht 
auf unzulässige Wettbewerbsabreden (Art. 44 Abs. 2 Bst. b) teilt die Auftraggeberin 
der Wettbewerbskommission mit. 

3 Die Auftraggeberin oder die nach gesetzlicher Anordnung zuständige Behörde mel-
det einen rechtskräftigen Ausschluss nach Absatz 1 einer vom Bundesrat bezeichneten 
Stelle. Diese Stelle führt eine nicht öffentliche Liste der sanktionierten Anbieterinnen 
und Subunternehmerinnen unter Angabe der Gründe für den Ausschluss sowie der 
Dauer des Ausschlusses von öffentlichen Aufträgen. Sie sorgt dafür, dass jede Auf-
traggeberin in Bezug auf eine bestimmte Anbieterin oder Subunternehmerin die ent-
sprechenden Informationen erhalten kann. Sie kann zu diesem Zweck ein Abrufver-
fahren einrichten. Bund und Kantone stellen einander alle nach diesem Artikel 
erhobenen Informationen zur Verfügung. Nach Ablauf der Sanktion wird der Eintrag 
aus der Liste gelöscht.  
7. Kapitel: Fristen und Veröffentlichungen, Statistik

Art. 46 Fristen 

1 Bei der Bestimmung der Fristen für die Einreichung der Angebote oder Teilnahme-
anträge trägt die Auftraggeberin der Komplexität des Auftrags, der voraussichtlichen 
Anzahl von Unteraufträgen sowie den Übermittlungswegen Rechnung. 

2 Im Staatsvertragsbereich gelten folgende Minimalfristen: 

14 SR 822.41 
15 SR 241 
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a. im offenen Verfahren: 40 Tage ab Veröffentlichung der Ausschreibung für
die Einreichung der Angebote;

b. im selektiven Verfahren: 25 Tage ab Veröffentlichung der Ausschreibung für
die Einreichung der Teilnahmeanträge und 40 Tage ab Einladung zur Ange-
botserstellung für die Einreichung der Angebote.

3 Eine Verlängerung dieser Fristen ist allen Anbieterinnen rechtzeitig anzuzeigen oder 
zu veröffentlichen. 

4 Ausserhalb des Staatsvertragsbereichs beträgt die Frist für die Einreichung der An-
gebote in der Regel mindestens 20 Tage. Bei weitgehend standardisierten Leistungen 
kann die Frist auf nicht weniger als 5 Tage reduziert werden. 

Art. 47 Fristverkürzung im Staatsvertragsbereich 

1 Die Auftraggeberin kann die Minimalfristen nach Artikel 46 Absatz 2 in Fällen 
nachgewiesener Dringlichkeit auf nicht weniger als 10 Tage verkürzen. 

2 Sie kann die minimale Angebotsfrist von 40 Tagen nach Artikel 46 Absatz 2 um je 
5 Tage kürzen, wenn: 

a. die Ausschreibung elektronisch veröffentlicht wird;

b. die Ausschreibungsunterlagen zeitgleich elektronisch veröffentlicht werden;

c. Angebote auf elektronischem Weg entgegengenommen werden.

3 Sie kann die minimale Angebotsfrist von 40 Tagen nach Artikel 46 Absatz 2 auf 
nicht weniger als 10 Tage verkürzen, sofern sie mindestens 40 Tage bis höchstens 12 
Monate vor der Veröffentlichung der Ausschreibung eine Vorankündigung mit fol-
gendem Inhalt veröffentlicht hat: 

a. Gegenstand der beabsichtigten Beschaffung;

b. ungefähre Frist für die Einreichung der Angebote oder Teilnahmeanträge;

c. Erklärung, dass die interessierten Anbieterinnen der Auftraggeberin ihr Inte-
resse an der Beschaffung mitteilen sollen;

d. Bezugsquelle für die Ausschreibungsunterlagen;

e. alle weiteren zu diesem Zeitpunkt bereits verfügbaren Angaben nach Arti-
kel 35.

4 Sie kann die minimale Angebotsfrist von 40 Tagen nach Artikel 46 Absatz 2 auf 
nicht weniger als 10 Tage verkürzen, wenn sie wiederkehrend benötigte Leistungen 

beschafft und bei einer früheren Ausschreibung auf die Fristverkürzung hingewiesen 

hat. 

5 Überdies kann die Auftraggeberin beim Einkauf gewerblicher Waren oder Dienst-
leistungen oder einer Kombination der beiden in jedem Fall die Frist zur Angebots-

einreichung auf nicht weniger als 13 Tage verkürzen, sofern sie die Ausschreibungs-

unterlagen gleichzeitig mit der Ausschreibung elektronisch veröffentlicht. Nimmt die 

Auftraggeberin Angebote für gewerbliche Waren oder Dienstleistungen elektronisch 

entgegen, so kann sie ausserdem die Frist auf nicht weniger als 10 Tage verkürzen. 
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Art. 48 Veröffentlichungen 

1 Im offenen und im selektiven Verfahren veröffentlicht die Auftraggeberin die Vor-
ankündigung, die Ausschreibung, den Zuschlag sowie den Abbruch des Verfahrens 
auf einer gemeinsam von Bund und Kantonen betriebenen Internetplattform für öf-
fentliche Beschaffungen. Ebenso veröffentlicht sie Zuschläge, die ab dem für das of-
fene oder selektive Verfahren massgebenden Schwellenwert freihändig erteilt wur-
den. Dies gilt nicht für freihändig erteilte Zuschläge nach Anhang 5 Ziffer 1 
Buchstaben c und d. 

2 Die Ausschreibungsunterlagen werden in der Regel zeitgleich und elektronisch zur 
Verfügung gestellt. Der Zugang zu diesen Veröffentlichungen ist unentgeltlich. 

3 Die vom Bund und den Kantonen mit der Entwicklung und dem Betrieb der Inter-
netplattform beauftragte Organisation kann von den Auftraggeberinnen, den Anbiete-
rinnen sowie weiteren Personen, welche die Plattform oder damit verbundene Dienst-
leistungen nutzen, Entgelte oder Gebühren erheben. Diese bemessen sich nach der 
Anzahl der Veröffentlichungen beziehungsweise nach dem Umfang der genutzten 
Leistungen. 

4 Für jeden Auftrag im Staatsvertragsbereich, der nicht in einer Amtssprache der 
Welthandelsorganisation (WTO) ausgeschrieben wird, veröffentlicht die Auftragge-
berin zeitgleich mit der Ausschreibung eine Zusammenfassung der Anzeige in einer 
Amtssprache der WTO. Die Zusammenfassung enthält mindestens: 

a. den Gegenstand der Beschaffung;

b. die Frist für die Abgabe der Angebote oder Teilnahmeanträge;

c. die Bezugsquelle für die Ausschreibungsunterlagen.

5 Der Bundesrat regelt darüber hinausgehende Anforderungen an die Sprachen der 
Veröffentlichungen, der Ausschreibungsunterlagen, der Eingaben der Anbieterinnen 
und des Verfahrens. Er kann den unterschiedlichen sprachlichen Verhältnissen in der 
Schweiz angemessen Rechnung tragen. Er kann die Anforderungen nach Leistungs-
typen differenzieren. Dabei gelten, unter Vorbehalt vom Bundesrat ausdrücklich prä-
zisierter Ausnahmen, folgende Grundsätze: 

a. Bei Bauaufträgen sowie damit zusammenhängenden Lieferungen und Dienst-
leistungen müssen die Ausschreibungen und die Zuschläge mindestens in
zwei Amtssprachen, insbesondere in der Amtssprache am Standort der Bau-
ten, veröffentlicht werden.

b. Bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen müssen die Ausschreibungen und
die Zuschläge mindestens in zwei Amtssprachen veröffentlicht werden.

c. Für die Eingaben der Anbieterinnen sind alle Amtssprachen zulässig.

6 Im Staatsvertragsbereich erteilte Zuschläge sind in der Regel innerhalb von 30 Ta-
gen zu veröffentlichen. Die Mitteilung enthält folgende Angaben: 

a. Art des angewandten Verfahrens;

b. Gegenstand und Umfang des Auftrags;

c. Name und Adresse der Auftraggeberin;
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d. Datum des Zuschlags;

e. Name und Adresse der berücksichtigten Anbieterin;

f. Gesamtpreis des berücksichtigten Angebots oder ausnahmsweise die tiefsten
und die höchsten Gesamtpreise der in das Vergabeverfahren einbezogenen
Angebote einschliesslich Mehrwertsteuer.

Art. 49 Aufbewahrung der Unterlagen 

1 Die Auftraggeberinnen bewahren die massgeblichen Unterlagen im Zusammenhang 
mit einem Vergabeverfahren während mindestens drei Jahren ab rechtskräftigem Zu-
schlag auf. 

2 Zu den aufzubewahrenden Unterlagen gehören: 

a. die Ausschreibung;

b. die Ausschreibungsunterlagen;

c. das Protokoll der Angebotsöffnung;

d. die Korrespondenz über das Vergabeverfahren;

e. die Bereinigungsprotokolle;

f. Verfügungen im Rahmen des Vergabeverfahrens;

g. das berücksichtigte Angebot;

h. Daten zur Rückverfolgbarkeit der elektronischen Abwicklung einer Beschaf-
fung;

i. Dokumentationen über im Staatsvertragsbereich freihändig vergebene öffent-
liche Aufträge.

Art. 50 Statistik 

1 Die Aufraggeberinnen erstellen innerhalb von zwölf Monaten nach Ablauf jedes Ka-
lenderjahres zuhanden des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) eine elektronisch 
geführte Statistik über die Beschaffungen des Vorjahres im Staatsvertragsbereich. 

2 Die Statistiken enthalten mindestens die folgenden Angaben: 

a. Anzahl und Gesamtwert der öffentlichen Aufträge jeder Auftraggeberin ge-
gliedert nach Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen unter Angabe der
einschlägigen CPC- oder CPV-Klassifikation;

b. Anzahl und Gesamtwert der öffentlichen Aufträge, die im freihändigen Ver-
fahren vergeben wurden;

c. wenn keine Daten vorgelegt werden können: Schätzungen zu den Angaben
gemäss Buchstaben a und b mit Erläuterungen zur eingesetzten Schätzungs-
methode.

3 Der Gesamtwert ist jeweils einschliesslich Mehrwertsteuer anzugeben. 

4 Die Gesamtstatistik des SECO ist unter Vorbehalt des Datenschutzes und der Wah-

rung von Geschäftsgeheimnissen öffentlich zugänglich. 
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8. Kapitel: Rechtsschutz

Art. 51 Eröffnung von Verfügungen 

1 Die Auftraggeberin eröffnet Verfügungen durch Veröffentlichung oder durch indi-
viduelle Zustellung an die Anbieterinnen. Die Anbieterinnen haben vor Eröffnung der 
Verfügung keinen Anspruch auf rechtliches Gehör. 

2 Beschwerdefähige Verfügungen sind summarisch zu begründen und mit einer 
Rechtsmittelbelehrung zu versehen. 

3 Die summarische Begründung eines Zuschlags umfasst: 

a. die Art des Verfahrens und den Namen der berücksichtigten Anbieterin;

b. den Gesamtpreis des berücksichtigten Angebots oder ausnahmsweise die
tiefsten und die höchsten Gesamtpreise der in das Vergabeverfahren einbezo-
genen Angebote;

c. die massgebenden Merkmale und Vorteile des berücksichtigten Angebots;

d. gegebenenfalls eine Darlegung der Gründe für eine freihändige Vergabe.

4 Die Auftraggeberin darf keine Informationen bekanntgeben, wenn dadurch: 

a. gegen geltendes Recht verstossen würde oder öffentliche Interessen verletzt
würden;

b. berechtigte wirtschaftliche Interessen der Anbieterinnen beeinträchtigt wür-
den; oder

c. der lautere Wettbewerb zwischen den Anbieterinnen gefährdet würde.

Art. 52 Beschwerde 

1 Gegen Verfügungen der Auftraggeberinnen ist eine Beschwerde an das Bundesver-
waltungsgericht zulässig: 

a. bei Lieferungen und Dienstleistungen: ab dem für das Einladungsverfahren
massgebenden Schwellenwert;

b. bei Bauleistungen: ab dem für das offene oder selektive Verfahren massge-
benden Schwellenwert.

2 Bei Aufträgen ausserhalb des Staatsvertragsbereichs kann mit der Beschwerde nur 
die Feststellung beantragt werden, dass eine Verfügung Bundesrecht verletzt; dies gilt 
nicht für Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 53 Absatz 1 Buchstaben i. 
Ausländische Anbieterinnen sind zur Beschwerde nur zugelassen, soweit der Staat, in 
dem sie ihren Sitz haben, Gegenrecht gewährt. 

3 Für Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts ist das Bun-
desgericht direkt zuständig. 

4 Zur Beurteilung von Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesgerichts setzt 
das Bundesgericht eine interne Rekurskommission ein. 

27



Bundesrat und Bundesverwaltung 172.056.1 

5 Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge nach Anhang 5 Ziffer 1 Buchstaben c und d 
besteht kein Rechtsschutz. 

Art. 53 Beschwerdeobjekt 

1 Durch Beschwerde anfechtbar sind ausschliesslich die folgenden Verfügungen: 

a. die Ausschreibung des Auftrags;

b. der Entscheid über die Auswahl der Anbieterinnen im selektiven Verfahren;

c. der Entscheid über die Aufnahme einer Anbieterin in ein Verzeichnis oder
über die Streichung einer Anbieterin aus einem Verzeichnis;

d. der Entscheid über Ausstandsbegehren;

e. der Zuschlag;

f. der Widerruf des Zuschlags;

g. der Abbruch des Verfahrens;

h. der Ausschluss aus dem Verfahren;

i. die Verhängung einer Sanktion.

2 Anordnungen in den Ausschreibungsunterlagen, deren Bedeutung erkennbar ist, 

müssen zusammen mit der Ausschreibung angefochten werden. 

3 Auf Beschwerden gegen die Verhängung einer Sanktion finden die Bestimmungen 
dieses Gesetzes zum rechtlichen Gehör im Verfügungsverfahren, zur aufschiebenden 

Wirkung und zur Beschränkung der Beschwerdegründe keine Anwendung. 

4 Verfügungen nach Absatz 1 Buchstaben c und i können unabhängig vom Auftrags-

wert durch Beschwerde angefochten werden. 

5 Im Übrigen ist der Rechtsschutz gegen Verfügungen nach diesem Gesetz ausge-

schlossen. 

6 Die Beschwerde gegen den Abschluss von Einzelverträgen nach Artikel 25 Absätze 

4 und 5 ist ausgeschlossen. 

Art. 54 Aufschiebende Wirkung 

1 Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. 

2 Das Bundesverwaltungsgericht kann einer Beschwerde bei einem Auftrag im Staats-
vertragsbereich auf Gesuch hin aufschiebende Wirkung gewähren, wenn die Be-

schwerde als ausreichend begründet erscheint und keine überwiegenden öffentlichen 

Interessen entgegenstehen. Zur Frage der aufschiebenden Wirkung findet in der Regel 

nur ein Schriftenwechsel statt. 

3 Ein rechtsmissbräuchliches oder treuwidriges Gesuch um aufschiebende Wirkung 
wird nicht geschützt. Schadenersatzansprüche der Auftraggeberin und der berücksich-

tigten Anbieterin sind von den Zivilgerichten zu beurteilen. 
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Art. 55 Anwendbares Recht 

Das Verfügungs- und das Beschwerdeverfahren richten sich nach den Bestimmungen 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 196816 (VwVG), soweit das 
vorliegende Gesetz nichts anderes bestimmt. 

Art. 56 Beschwerdefrist, Beschwerdegründe und Legitimation 

1 Beschwerden müssen schriftlich und begründet innert 20 Tagen seit Eröffnung der 
Verfügung eingereicht werden. 

2 Die Bestimmungen des VwVG17 und des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
200518 über den Fristenstillstand finden keine Anwendung auf die Vergabeverfahren 
nach dem vorliegenden Gesetz. 

3 Die Angemessenheit einer Verfügung kann im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens 
nicht überprüft werden. 

4 Gegen Zuschläge im freihändigen Verfahren kann nur Beschwerde führen, wer 
nachweist, dass sie oder er die nachgefragten Leistungen oder damit substituierbare 
Leistungen erbringen kann und erbringen will. Es kann nur gerügt werden, das frei-
händige Verfahren sei zu Unrecht angewandt oder der Zuschlag sei aufgrund von Kor-
ruption erteilt worden. 

Art. 57 Akteneinsicht 

1 Im Verfügungsverfahren besteht kein Anspruch auf Akteneinsicht. 

2 Im Beschwerdeverfahren ist der Beschwerdeführerin auf Gesuch hin Einsicht in die 
Bewertung ihres Angebots und in weitere entscheidrelevante Verfahrensakten zu ge-
währen, soweit nicht überwiegende öffentliche oder private Interessen entgegenste-
hen. 

Art. 58 Beschwerdeentscheid 

1 Die Beschwerdeinstanz kann in der Sache selbst entscheiden oder diese an die Vo-
rinstanz oder an die Auftraggeberin zurückweisen. Im Fall einer Zurückweisung hat 
sie verbindliche Anweisungen zu erteilen. 

2 Erweist sich die Beschwerde als begründet und ist der Vertrag mit der berücksich-
tigten Anbieterin bereits abgeschlossen, so stellt die Beschwerdeinstanz fest, inwie-
fern die angefochtene Verfügung das anwendbare Recht verletzt. 

3 Gleichzeitig mit der Feststellung der Rechtsverletzung entscheidet die Beschwer-
deinstanz über ein allfälliges Schadenersatzbegehren. 

4 Der Schadenersatz ist beschränkt auf die erforderlichen Aufwendungen, die der An-
bieterin im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Einreichung ihres Angebots er-
wachsen sind. 

16 SR 172.021 
17 SR 172.021 
18 SR 173.110 
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9. Kapitel: Kommission Beschaffungswesen Bund-Kantone

Art. 59 

1 Die Überwachung der internationalen Verpflichtungen der Schweiz im Bereich des 
öffentlichen Beschaffungswesens obliegt der Kommission Beschaffungswesen Bund-
Kantone (KBBK). Diese setzt sich paritätisch aus Vertreterinnen und Vertretern des 
Bundes und der Kantone zusammen. Das Sekretariat wird vom SECO sichergestellt. 

2 Die KBBK nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr: 

a. Ausarbeitung der Position der Schweiz in internationalen Gremien zu Handen
des Bundesrates und Beratung der Schweizer Verhandlungsdelegationen;

b. Förderung des Informations- und Erfahrungsaustausches zwischen Bund und
Kantonen und Erarbeitung von Empfehlungen betreffend die Umsetzung in-
ternationaler Verpflichtungen in Schweizer Recht;

c. Pflege der Beziehungen zu ausländischen Überwachungsbehörden;

d. Erteilung von Ratschlägen und Vermittlung in Einzelfällen bei Streitigkeiten
im Zusammenhang mit Geschäften nach den Buchstaben a–c.

3 Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass internationale Verpflichtungen der Schweiz 
über das öffentliche Beschaffungswesen verletzt werden, so kann die KBBK bei den 
Behörden des Bundes oder der Kantone intervenieren und sie veranlassen, den Sach-
verhalt abzuklären und bei festgestellten Missständen die erforderlichen Massnahmen 
zu treffen. 

4 Die KBBK kann Gutachten erstellen oder Sachverständige damit beauftragen. 

5 Sie gibt sich ein Geschäftsreglement. Dieses bedarf der Genehmigung des Bundes-
rates und des InöB.  
10. Kapitel: Schlussbestimmungen

Art. 60 Vollzug 

1 Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen. Er kann den Erlass von Aus-
führungsbestimmungen zur Statistik nach Artikel 50 dem für das Beschaffungswesen 

zuständigen Bundesamt übertragen. 

2 Er beachtet beim Erlass der Ausführungsbestimmungen die Anforderungen der mas-

sgebenden Staatsverträge. 

3 Der Bund kann sich an der Organisation, welche die Internetplattform von Bund und 

Kantonen für das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz betreibt, beteiligen. 

Art. 61 Aufhebung und Änderung anderer Erlasse 

Die Aufhebung und die Änderung anderer Erlasse werden in Anhang 7 geregelt. 
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Art. 62 Übergangsbestimmung 

Vergabeverfahren, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eingeleitet wurden, werden 
nach bisherigem Recht zu Ende geführt. 

Art. 63 Referendum und Inkrafttreten 

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.  
Datum des Inkrafttretens: 1. Januar 202119 

19 BRB vom 12. Febr. 2020 
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Anhang 1 
(Art. 8 Abs. 4 und 16 Abs. 4) 

Bauleistungen 

1 Bauleistungen im Staatsvertragsbereich   
Zentrale Gütersystematik 
der UNO (prov. CPC) Re-
ferenz-Nr. 

1. Vorbereitung des Baugeländes und der Baustellen 511 

2. Bauarbeiten für Hochbauten 512 

3. Bauarbeiten für Tiefbauten 513 

4. Montage und Bau von Fertigbauten 514 

5. Arbeiten spezialisierter Bauunternehmen 515 

6. Einrichtungsarbeiten von Installationen 516 

7. Ausbauarbeiten und Endfertigung von Bauten 517 

8. Miete oder Leasing von Bau- oder Abbruchausrüstungen, ein-
schliesslich Personalleistungen

518  
2 Bauleistungen ausserhalb des Staatsvertragsbereichs 

Übrige Bauleistungen 
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Anhang 2 
(Art. 8 Abs. 4) 

Lieferungen 

1 Lieferungen (Waren) im Staatsvertragsbereich 

1.1 Als Waren im Staatsvertragsbereich gelten: 

a. für Beschaffungen durch die mit der Verteidigung und Sicherheit beauf-
tragten Auftraggeberinnen, die in den für die Schweiz geltenden interna-
tionalen Abkommen als solche bezeichnet werden: die Waren, die in der
nachfolgenden Liste des zivilen Materials für Verteidigung und Sicher-
heit aufgeführt sind;

b. für Beschaffungen durch andere Auftraggeberinnen: sämtliche Waren.

1.2 Liste des zivilen Materials für Verteidigung und Sicherheit 

Nomenklatur des Har-
monisierten Systems 
(HS)20 

1. Salz; Schwefel; Erden und Steine; Gips; Kalk und Zement Kapitel 25 

2. Erze, Schlacken und Aschen Kapitel 26 

3. mineralische Brennstoffe, Mineralöle und Erzeugnisse ihrer
Destillation; bitumöse Stoffe; Mineralwachse

Kapitel 27 

4. anorganische chemische Erzeugnisse; anorganische und orga-
nische Verbindungen von Edelmetallen, radioaktiven Elemen-
ten, Seltenerdmetallen oder Isotopen

Kapitel 28 

5. organische chemische Erzeugnisse Kapitel 29 

6. pharmazeutische Erzeugnisse Kapitel 30 

7. Düngemittel Kapitel 31 

8. Gerb- oder Farbstoffauszüge; Tannine und ihre Derivate; Pig-
mente und andere Farbstoffe; Anstrichfarben und Lacke;
Kitte; Tinten

Kapitel 32 

9. ätherische Öle und Resinoide; zubereitete Riechstoffe, Körper-
pflege- und Schönheitsmittel 

Kapitel 33  
20 Internationales Übereinkommen vom 14. Juni 1983 über das Harmonisierte System 

zur Bezeichnung und Codierung der Waren (SR 0.632.11) 
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Nomenklatur des Har-
monisierten Systems 
(HS) 

10. Seifen, organische grenzflächenaktive Stoffe, zubereitete
Waschmittel, zubereitete Schmiermittel, künstliche
Wachse, zubereitete Wachse, Putzmittel, Kerzen und ähnliche
Erzeugnisse, Modelliermassen, Dentalwachse und Zubereitun-
gen zu zahnärztlichen Zwecken auf der Grundlage von Gips

Kapitel 34 

11. Eiweissstoffe; Erzeugnisse auf der Grundlage modifizierter
Stärken; Klebstoffe; Enzyme

Kapitel 35 

12. Pulver und Sprengstoffe; pyrotechnische Artikel, Zündhöl-
zer; Zündmetalllegierungen; leicht entzündliche Stoffe

Kapitel 36 

13. Erzeugnisse zu fotografischen und kinematografischen Zwe-
cken

Kapitel 37 

14. verschiedene Erzeugnisse der chemischen Industrie Kapitel 38 

15. Kunststoffe und Waren daraus Kapitel 39 

16. Kautschuk und Waren daraus Kapitel 40 

17. Häute, Felle (andere als Pelzfelle) und Leder Kapitel 41 

18. Lederwaren; Sattlerwaren; Reiseartikel, Handtaschen und ähn-
liche Behältnisse; Waren aus Därmen

Kapitel 42 

19. Pelzfelle und künstliches Pelzwerk; Waren daraus Kapitel 43 

20. Holz, Holzkohle und Holzwaren Kapitel 44 

21. Kork und Korkwaren Kapitel 45 

22. Flechtwaren und Korbmacherwaren Kapitel 46 

23. Halbstoffe aus Holz oder anderen zellulosehaltigen Faserstof-
fen; Papier oder Pappe für die Wiederaufbereitung (Abfälle
und Ausschuss)

Kapitel 47 

24. Papier und Pappen; Waren aus Zellstoff, Papier oder Pappe Kapitel 48 

25. Waren des Buchhandels, Presseerzeugnisse oder andere
Waren der grafischen Industrie; hand- oder maschinenge-
schriebene Schriftstücke und Pläne

Kapitel 49 

26. Seide Kapitel 50 

27. Wolle, feine oder grobe Tierhaare; Garne und Gewebe
aus Rosshaar

Kapitel 51 

28. Baumwolle Kapitel 52 

29. andere pflanzliche Spinnstoffe; Papiergarne und Gewebe
aus Papiergarnen

Kapitel 53 
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Nomenklatur des Har-
monisierten Systems 
(HS) 

30. synthetische oder künstliche Filamente, ausgenommen:

54.07: Gewebe aus Garnen aus synthetischen Filamenten

54.08: Gewebe aus Garnen aus künstlichen Filamenten

Kapitel 54 

31. synthetische oder künstliche Kurzfasern, ausgenommen:

55.11–55.16: Garne aus synthetischen oder künstlichen Kurz-
fasern 

Kapitel 55 

32. Watte, Filze und Vliesstoffe; Spezialgarne; Bindfäden,
Seile und Taue; Seilerwaren, ausgenommen: 

56.08: Netze, geknüpft, in Stücken oder als Meterware, aus 
Bindfäden, Seilen oder Tauen sowie konfektionierte Fi-
schernetze und andere konfektionierte Netze, aus 
Spinnstoffen 

Kapitel 56 

33. Teppiche und andere Bodenbeläge aus Spinnstoffen Kapitel 57 

34. Spezialgewebe; getuftete Spinnstofferzeugnisse; Spitzen; Ta-
pisserien; Posamentierwaren; Stickereien

Kapitel 58 

35. gewirkte oder gestrickte Stoffe Kapitel 60 

36. Bekleidung und Bekleidungszubehör, gewirkt oder gestrickt Kapitel 61

37. Bekleidung und Bekleidungszubehör, weder gewirkt noch ge-
strickt 

Kapitel 62 

38. andere konfektionierte Spinnstoffwaren; Warenzusammenstel-
lungen; Altwaren und Lumpen

Kapitel 63 

39. Schuhe, Gamaschen und ähnliche Waren; Teile davon Kapitel 64 

40. Kopfbedeckungen und Teile davon Kapitel 65 

41. Regenschirme, Sonnenschirme, Spazierstöcke, Sitzstöcke,
Peitschen, Reitpeitschen und Teile davon

Kapitel 66 

42. zugerichtete Federn und Daunen und Waren aus Federn oder
Daunen; künstliche Blumen; Waren aus Menschenhaaren

Kapitel 67 

43. Waren aus Steinen, Gips, Zement, Asbest, Glimmer
oder ähnlichen Stoffen

Kapitel 68 

44. keramische Waren Kapitel 69 

45. Glas und Glaswaren Kapitel 70 

46. echte Perlen oder Zuchtperlen, Edelsteine, Schmucksteine
oder dergleichen, Edelmetalle, Edelmetallplattierungen und
Waren daraus; Fantasieschmuck; Münzen

Kapitel 71 

47. Gusseisen, Eisen und Stahl Kapitel 72 

48. Waren aus Gusseisen, Eisen oder Stahl Kapitel 73 
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Nomenklatur des Har-
monisierten Systems 
(HS) 

49. Kupfer und Waren daraus Kapitel 74 

50. Nickel und Waren daraus Kapitel 75 

51. Aluminium und Waren daraus Kapitel 76 

52. Blei und Waren daraus Kapitel 78 

53. Zink und Waren daraus Kapitel 79 

54. Zinn und Waren daraus Kapitel 80 

55. andere unedle Metalle; Cermets; Waren aus diesen Stoffen Kapitel 81 

56. Werkzeuge, Messerschmiedewaren und Essbestecke aus uned-
len Metallen; Teile von diesen Waren aus unedlen Metallen

Kapitel 82 

57. verschiedene Waren aus unedlen Metallen Kapitel 83 

58. Kernreaktoren, Kessel, Maschinen, Apparate und mechani-
sche Geräte; Teile dieser Maschinen oder Apparate, ausge-
nommen:

84.71: Datenverarbeitungsmaschinen, automatisch, und ihre
Einheiten; magnetische oder optische Leser, Maschi-
nen zum Aufzeichnen von Daten auf Datenträger in co-
dierter Form und Maschinen zum Verarbeiten solcher 
Daten, anderweit weder genannt noch inbegriffen  

Kapitel 84 

59. elektrische Maschinen und Apparate und andere elektrotechni-
sche Waren sowie Teile davon; Tonaufnahme- und Tonwie-
dergabegeräte, Fernsehbild- und Fernsehtonaufzeichnungs- 
oder -wiedergabegeräte sowie Teile und Zubehör für diese Ge-
räte, beschränkt auf:

85.10: Rasierapparate, Haarschneidemaschinen
und Haarentferner usw. 

85.16: Warmwasserbereiter und Tauchsieder usw. 

85.37: Tafeln, Felder, Konsolen, Pulte, Schränke und andere 
Hilfsmittel usw. 

85.38: für Geräte der Positionen 85.35, 85.36 oder 85.37 
bestimmte Teile usw. 

85.39: Glühlampen und Entladungslampen usw. 

85.40: Glühkathoden-Elektronenröhren, Kaltkathoden-Elekt-
ronenröhren usw. 

Kapitel 85 

60. Schienenfahrzeuge und ortsfestes Gleismaterial sowie Teile
davon; mechanische (einschliesslich elektromechanische) Sig-
nalvorrichtungen für Verkehrswege

Kapitel 86 
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Nomenklatur des Har-
monisierten Systems 
(HS) 

61. Automobile, Traktoren, Motorräder, Fahrräder und andere
Landfahrzeuge; Teile und Zubehör dazu; ausgenommen:

87.05: Kraftfahrzeuge zu besonderen Zwecken (z. B. Ab-
schleppwagen, Kranwagen, Feuerwehrwagen, Beton-
mischwagen, Strassenkehrwagen, Strassensprengwa-
gen, Werkstattwagen, Wagen mit Röntgenanlagen) 
usw. 

87.08: Teile und Zubehör für Automobile der Nummern 
87.01–87.05 usw. 

87.10: Panzerkampfwagen und andere selbstfahrende gepan-
zerte Kampffahrzeuge, auch mit Waffen, Teile davon 
usw. 

Kapitel 87 

62. Wasserfahrzeuge Kapitel 89 

63. optische, fotografische und kinematografische Instrumente,
Apparate und Geräte; Mess-, Prüf- oder Präzisionsinstru-
mente, -apparate und -geräte; medizinische und chirurgische
Instrumente, Apparate und Geräte; Teile und Zubehör für
diese Instrumente, Apparate und Geräte; ausgenommen:

90.14: Kompasse, einschliesslich Navigationskompasse usw.

90.15: Instrumente, Apparate und Geräte für Geodäsie, Topo-
grafie usw. 

90.27: Instrumente, Apparate und Geräte für physikalische 
oder chemische Untersuchungen usw. 

90.30: Oszilloskope usw. 

Kapitel 90 

64. Uhrmacherwaren Kapitel 91 

65. Musikinstrumente; Teile und Zubehör für diese Instrumente  Kapitel 92

66. Möbel; medizinisch-chirurgisches Mobiliar; Bettzeug und der-
gleichen; Beleuchtungskörper, anderweit weder genannt noch
inbegriffen; Reklameleuchten, Leuchtschilder und ähnliche
Waren; vorgefertigte Gebäude

Kapitel 94 

67. Spielzeug, Spiele, Unterhaltungsartikel und Sportgeräte;
Teile und Zubehör davon

Kapitel 95 

68. verschiedene Waren Kapitel 96 

69. Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten Kapitel 97 

2 Lieferungen (Waren) ausserhalb des Staatsvertragsbereichs 

Übrige Waren 
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Anhang 3 
(Art. 8 Abs. 4) 

Dienstleistungen 

1 Dienstleistungen im Staatsvertragsbereich 

Als Dienstleistungen im Staatsvertragsbereich gelten die nachfolgend aufgeführten 
Leistungen: 

Zentrale Gütersystematik 
der UNO (prov. CPC) 
Referenz-Nr. 

1. Instandhaltung und Reparatur 6112, 6122, 633, 886 

2. Hotellerie- und andere ähnliche Beherbergungs-dienst-
leistungen

641 

3. Restauration und Verkauf von an Ort zu konsumieren-
den Getränken

642, 643 

4. Landverkehr einschliesslich Geldtransport und
Kurierdienste, ohne Postverkehr

712 (ausser 71235), 
7512, 87304 

5. Fracht- und Personenbeförderung im Flugverkehr,
ohne Postverkehr

73 (ausser 7321) 

6. Postbeförderung im Landverkehr (ohne Eisenbahnver-
kehr) sowie Luftpostbeförderung

71235, 7321 

7. Dienstleistungen von Reisebüros und Reiseorganisatoren  7471

8. Fernmeldewesen 752  

9. Versicherungs-, Bank- und Anlagedienstleistungen mit
Ausnahme von Wertpapiergeschäften oder Geschäften
mit anderen Finanzinstrumenten sowie Dienstleistungen
der Zentralbanken

Teil von 81, 812, 814 

10. Dienstleistungen von Immobilienmaklern auf Honorar- 
oder Vertragsbasis

822 

11. Miet- oder Leasingdienstleistungen von Maschinen
und Ausrüstung, ohne Führer

83106–83109 

12. Miet- oder Leasingdienstleistungen von Gebrauchsgütern Teil von 832

13. Datenverarbeitung und verbundene Dienstleistungen 84 

14. Beratungsdienstleistungen auf dem Gebiet des Rechts
des Herkunftslandes und des Völkerrechts

Teil von 861 

15. Buchführung, -haltung und -prüfung 862 

16. Steuerberatung 863 

17. Markt- und Meinungsforschung 864 
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Zentrale Gütersystematik 
der UNO (prov. CPC) 
Referenz-Nr. 

18. Unternehmungsberatung und verbundene Dienstleistun-
gen

865, 86621 

19. Architektur, technische Beratung und Planung; inte-
grierte technische Leistungen; Stadt- und Landschaftspla-
nung; zugehörige wissenschaftliche und technische Bera-
tung; technische Versuche und Analysen

867 

20. Werbung 871 

21. Gebäudereinigung und Hausverwaltung 874, 82201–82206 

22. Verpackungsdienstleistungen 876 

23. Beratung im Bereich Forstwirtschaft Teil von 8814 

24. Verlegen und Drucken gegen Vergütung
oder auf vertraglicher Grundlage

88442 

25. Abwasser- und Abfallbeseitigung; sanitäre
und ähnliche Dienstleistungen

94  
2 Dienstleistungen ausserhalb des Staatsvertragsbereichs 

Übrige Dienstleistungen 

21 Ohne Schiedsgerichts- und Schlichtungsleistungen. 
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Anhang 422 
(Art. 8 Abs. 4, 16 und 20 Abs. 1) 

Schwellenwerte23 

1 Schwellenwerte für Beschaffungen im Staatsvertragsbereich 

1.1 Protokoll vom 30. März 2012 zur Änderung 
des Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen 
sowie Freihandelsabkommen 

Offenes oder selektives Verfahren 

Auftraggeberin Bauleistungen (Gesamtwert) Lieferungen Dienstleistungen 

Auftraggeberin 
nach Art. 4 Abs. 1 

ab CHF 8 700 000 ab CHF 230 000 ab CHF 230 000 

Auftraggeberin 
nach Art. 4 Abs. 2 
Bst. a–e 

ab CHF 8 700 000 ab CHF 700 000 ab CHF 700 000  
1.2 Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über 
bestimmte Aspekte des öffentlichen Beschaffungswesens 

Offenes oder selektives Verfahren 

Auftraggeberin Bauleistungen (Gesamtwert) Lieferungen Dienstleistungen 

Auftraggeberin 
nach Art. 4 Abs. 2 
Bst. f–h 

ab CHF 8 000 000 ab CHF 640 000 ab CHF 640 000  
22 Bereinigt gemäss Ziff. I der V vom 8. Dez. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2024  

(AS 2023 786). 
23 Die Schwellenwerte in Schweizerfranken gelten für die Jahre 2024 und 2025. 
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2 Schwellenwerte und Verfahren ausserhalb 
des Staatsvertragsbereichs 

Offenes oder selektives Verfahren 

Auftraggeberin Bauleistungen (Gesamtwert) Lieferungen Dienstleistungen 

Auftraggeberin 
nach Art. 4 Abs. 1 

ab CHF 2 000 000 ab CHF 230 000 ab CHF 230 000 

Auftraggeberin 
nach Art. 4 Abs. 2 
Bst. a–e 

ab CHF 2 000 000 ab CHF 700 000 ab CHF 700 000 

Auftraggeberin 
nach Art. 4 Abs. 2 
Bst. f–h 

ab CHF 2 000 000 ab CHF 640 000 ab CHF 640 000 

Einladungsverfahren 

Alle Auftraggebe-
rinnen 

ab CHF 300 000 ab CHF 150 000 ab CHF 150 000 

Freihändiges Verfahren 

Alle Auftraggebe-
rinnen 

unter CHF 300 000 unter CHF 150 000 unter CHF 150 000 
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Anhang 5 
(Art. 8 Abs. 5, 48 Abs. 1 und 52 Abs. 5) 

Öffentliche Aufträge ausserhalb des Staatsvertragsbereichs 

1. Als öffentliche Aufträge ausserhalb des Staatsvertragsbereichs gelten:

a. Beschaffungen, die nicht unter die Listen unterstellter Leistungen nach
den Ziffern 1 der Anhänge 1–3 fallen oder deren Auftragswert unterhalb
der Schwellenwerte nach Anhang 4 liegt;

b. die Übertragung öffentlicher Aufgaben und die Verleihung von Konzes-
sionen im Sinne von Artikel 9;

c. die Beschaffung von Waffen, Munition, Kriegsmaterial oder, sofern sie
für Verteidigungs- und Sicherheitszwecke unerlässlich sind, sonstigen
Lieferungen, Bauleistungen, Dienstleistungen, Forschungs- oder Ent-
wicklungsleistungen;

d. öffentliche Aufträge für die internationale Entwicklungs- und Ostzusam-
menarbeit, die humanitäre Hilfe sowie die Förderung des Friedens und
der menschlichen Sicherheit, soweit eine Beschaffung nicht von der Gel-
tung dieses Gesetzes ausgenommen ist.

2. Auf die öffentlichen Aufträge ausserhalb des Staatsvertragsbereichs sind zu-
dem folgende Bestimmungen anwendbar:

– Artikel 6 Absatz 2

– Artikel 16 Absätze 4 und 5

– Artikel 20

– Artikel 29 Absatz 2

– Artikel 42 Absatz 1

– Artikel 46 Absatz 4

– Artikel 52 Absatz 2
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Anhang 6 
(Art. 12 Abs. 2) 

Kernübereinkommen der ILO 

Als Kernübereinkommen der ILO im Sinne von Artikel 12 Absatz 2 gelten die fol-
genden Übereinkommen: 

1. Übereinkommen Nr. 29 vom 28. Juni 193024 über Zwangs- oder Pflichtarbeit;

2. Übereinkommen Nr. 87 vom 9. Juli 194825 über die Vereinigungsfreiheit und
den Schutz des Vereinigungsrechtes;

3. Übereinkommen Nr. 98 vom 1. Juli 194926 über die Anwendung der Grunds-
ätze des Vereinigungsrechtes und des Rechtes zu Kollektivverhandlungen;

4. Übereinkommen Nr. 100 vom 29. Juni 195127 über die Gleichheit des Entgelts
männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit;

5. Übereinkommen Nr. 105 vom 25. Juni 195728 über die Abschaffung der
Zwangsarbeit;

6. Übereinkommen Nr. 111 vom 25. Juni 195829 über die Diskriminierung in
Beschäftigung und Beruf;

7. Übereinkommen Nr. 138 vom 26. Juni 197330 über das Mindestalter für die
Zulassung zur Beschäftigung;

8. Übereinkommen Nr. 182 vom 17. Juni 199931 über das Verbot und unverzüg-
liche Massnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit.

24 SR 0.822.713.9 
25 SR 0.822.719.7 
26 SR 0.822.719.9 
27 SR 0.822.720.0 
28 SR 0.822.720.5 
29 SR 0.822.721.1 
30 SR 0.822.723.8 
31 SR 0.822.728.2 
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Anhang 7 
(Art. 61) 

Aufhebung und Änderung anderer Erlasse 

I 

Das Bundesgesetz vom 16. Dezember 199432 über das öffentliche Beschaffungswesen 
wird aufgehoben. 

II 

Die nachstehenden Erlasse werden wie folgt geändert: 

…33 

32 [AS 1996 508; 1997 2465 Anhang Ziff. 3; 2006 2197 Anhang Ziff. 11; 2007 5635 Art. 25 
Ziff. 1; 2011 5659 Anhang Ziff. 1, 6515 Art. 26 Ziff. 1; 2012 3655 Ziff. I 2; 2015 773; 
2017 7563 Anhang Ziff. II 1; 2019 4101 Art. 1] 

33 Die Änderungen können unter AS 2020 641 konsultiert werden. 

44



Verordnung  
über das öffentliche Beschaffungswesen 

(VöB)  
vom 12. Februar 2020 (Stand am 1. September 2023) 

Der Schweizerische Bundesrat, 

gestützt auf die Artikel 6 Absatz 3, 7 Absatz 1, 12 Absatz 3, 22 Absatz 2,  
24 Absatz 6, 45 Absatz 3, 48 Absatz 5 und 60 Absätze 1 und 2 des Bundesgesetzes 
vom 21. Juni 20191 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB), 

verordnet: 

1. Abschnitt: Geltungsbereich

Art. 1 Gegenrecht 
(Art. 6 Abs. 2 und 3 sowie 52 Abs. 2 BöB) 

1 Die Liste der Staaten, die sich gegenüber der Schweiz zur Gewährung des Marktzu-
tritts verpflichtet haben, wird vom Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) geführt. 

2 Sie wird auf der vom Bund und den Kantonen betriebenen Internetplattform für das 
öffentliche Beschaffungswesen2 veröffentlicht. 

3 Das SECO beantwortet Anfragen zu den eingegangenen Verpflichtungen. 

Art. 2 Befreiung von der Unterstellung unter das BöB 
(Art. 7 BöB) 

1 Die Sektorenmärkte nach Anhang 1 sind von der Unterstellung unter das BöB be-
freit. 

2 Vorschläge für die Befreiung weiterer Sektorenmärkte sind beim Eidgenössischen 
Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) einzu-
reichen. 

3 Erachtet das UVEK die Voraussetzungen für die Befreiung als erfüllt, so stellt es 
dem Bundesrat Antrag auf eine Anpassung von Anhang 1.  
 AS 2020 691 
1 SR 172.056.1 
2 www.simap.ch 

172.056.11 
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2. Abschnitt: Allgemeine Grundsätze

Art. 3 Massnahmen gegen Interessenkonflikte und Korruption 
(Art. 11 Bst. b BöB) 

1 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Auftraggeberin sowie von dieser beauf-
tragte Dritte, die an einem Vergabeverfahren mitwirken, sind verpflichtet: 

a. Nebenbeschäftigungen und Auftragsverhältnisse sowie Interessenbindungen,
die zu einem Interessenkonflikt beim Vergabeverfahren führen können, offen-
zulegen;

b. eine Erklärung ihrer Unbefangenheit zu unterzeichnen.

2 Die Auftraggeberin weist ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an Vergabever-
fahren mitwirken, regelmässig darauf hin, wie sie Interessenkonflikte und Korruption 
wirksam vermeiden. 

Art. 4 Teilnahmebedingungen und Eignungskriterien 
(Art. 12, 26 und 27 BöB) 

1 Die Auftraggeberin kann die Durchführung der Kontrollen in Bezug auf die Lohn-
gleichheit insbesondere dem Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Frau 
und Mann (EBG) übertragen. Das EBG bestimmt die Einzelheiten seiner Kontrollen 
in einer Richtlinie. Die Auftraggeberin kann die Selbstdeklarationen der Anbieterin-
nen über die Einhaltung der Lohngleichheit dem EBG weiterleiten. 

2 Als wesentliche internationale Arbeitsstandards kann die Auftraggeberin neben den 
Kernübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) gemäss Anhang 
6 BöB die Einhaltung von Prinzipien aus weiteren Übereinkommen der ILO verlan-
gen, soweit die Schweiz sie ratifiziert hat. 

3 Bei Leistungen, die im Ausland erbracht werden, sind neben dem am Ort der Leis-
tung geltenden Umweltrecht die Übereinkommen gemäss Anhang 2 massgeblich. 

4 Um zu prüfen, ob die Anbieterinnen die Teilnahmebedingungen und die Eignungs-
kriterien erfüllen, kann die Auftraggeberin unter Berücksichtigung des konkreten 
Auftrags ausgewählte, in Anhang 3 beispielhaft genannte Unterlagen oder Nachweise 
anfordern.  
3. Abschnitt: Vergabeverfahren

Art. 5 Einladungsverfahren 
(Art. 20 BöB) 

Die Auftraggeberin lädt mindestens eine Anbieterin ein, die einem anderen Sprach-
raum der Schweiz angehört, falls dies möglich und zumutbar ist. 
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Art. 6 Dialog 
(Art. 24 BöB) 

1 Die Auftraggeberin wählt wenn möglich mindestens drei Anbieterinnen aus, die sie 
zum Dialog einlädt. 

2 Der Ablauf des Dialogs einschliesslich Dauer, Fristen, Entschädigung und Nutzung 
der Immaterialgüterrechte werden in einer Dialogvereinbarung festgelegt. Die Zu-
stimmung zur Dialogvereinbarung bildet eine Voraussetzung für die Teilnahme am 
Dialog. 

3 Während eines Dialogs und auch nach der Zuschlagserteilung dürfen ohne schriftli-
che Zustimmung der betroffenen Anbieterin keine Informationen über Lösungen und 
Vorgehensweisen der einzelnen Anbieterinnen weitergegeben werden. 

Art. 7 Leistungsbeschreibung 
(Art. 36 Bst. b BöB) 

1 Die Auftraggeberin beschreibt die Anforderungen an die Leistung, insbesondere de-
ren technische Spezifikationen nach Artikel 30 BöB, so ausführlich und klar wie nö-
tig. 

2 Statt einer Beschreibung nach Absatz 1 kann sie das Ziel der Beschaffung festlegen. 

Art. 8 Fragen zu den Ausschreibungsunterlagen 
(Art. 36 BöB) 

1 Die Auftraggeberin kann in den Ausschreibungsunterlagen bestimmen, bis zu wel-
chem Zeitpunkt Fragen entgegengenommen werden. 

2 Sie anonymisiert alle Fragen zu den Ausschreibungsunterlagen und stellt die Fragen 
und die Antworten innert wenigen Arbeitstagen nach Ablauf der Einreichungsfrist für 
Fragen allen Anbieterinnen gleichzeitig zur Verfügung. 

Art. 9 Entschädigung der Anbieterinnen 
(Art. 24 Abs. 3 Bst. c und 36 Bst. h BöB) 

1 Anbieterinnen haben keinen Anspruch auf eine Entschädigung für die Teilnahme an 
einem Verfahren. 

2 Verlangt die Auftraggeberin Vorleistungen, die über den gewöhnlichen Aufwand 
hinausgehen, so gibt sie in den Ausschreibungsunterlagen bekannt, ob und wie sie 
diese Vorleistungen entschädigt. 

Art. 10 Dokumentationspflichten 
(Art. 37, 38, 39 Abs. 4 und 40 Abs. 1 BöB) 

1 Die Öffnung und die Evaluation der Angebote werden durch die Auftraggeberin so 
dokumentiert, dass sie nachvollziehbar sind. 

2 Das Protokoll der Angebotsbereinigung enthält mindestens folgende Angaben: 

a. Ort;
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b. Datum;

c. Namen der Teilnehmerinnen;

d. bereinigte Angebotsbestandteile;

e. Resultate der Bereinigung.

Art. 11 Vertragsabschluss 
(Art. 42 BöB) 

1 Die Auftraggeberin schliesst den Vertrag in Schriftform ab. 

2 Sie wendet ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen an, es sei denn, die Art der Leis-
tung erfordere besondere Vertragsbedingungen. 

Art. 12 Debriefing 
(Art. 51 BöB) 

1 Die Auftraggeberin führt mit einer nicht berücksichtigten Anbieterin auf deren Ver-
langen hin ein Debriefing durch. 

2 Im Debriefing werden insbesondere die wesentlichen Gründe für die Nichtberück-
sichtigung des Angebots bekannt gegeben. Die Vertraulichkeit nach Artikel 51 Absatz 
4 BöB ist zu beachten.  
4. Abschnitt: Wettbewerbs- und Studienauftragsverfahren
(Art. 22 BöB) 

Art. 13 Leistungsarten 

Wettbewerbs- und Studienauftragsverfahren können zur Beschaffung sämtlicher Leis-
tungen im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 BöB durchgeführt werden. 

Art. 14 Anwendungsbereich 

1 Mit Wettbewerbs- und mit Studienauftragsverfahren kann die Auftraggeberin ver-
schiedene Lösungen, insbesondere in konzeptioneller, gestalterischer, ökologischer, 
wirtschaftlicher, funktionaler oder technischer Hinsicht, ausarbeiten lassen. 

2 Wettbewerbsverfahren kommen bei Aufgabenstellungen zur Anwendung, die im 
Voraus genügend und abschliessend bestimmt werden können. 

3 Studienauftragsverfahren eignen sich für Aufgabenstellungen, die aufgrund ihrer 
Komplexität erst im Laufe des weiteren Verfahrens präzisiert und vervollständigt wer-
den können. 

Art. 15 Verfahrensarten 

1 Wettbewerbe und Studienaufträge sind im offenen oder im selektiven Verfahren 
auszuschreiben, sofern der Auftragswert den massgebenden Schwellenwert nach An-
hang 4 BöB erreicht. 
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2 Werden diese Schwellenwerte nicht erreicht, so kann der Wettbewerb oder Studien-
auftrag im Einladungsverfahren durchgeführt werden. 

3 Die Anzahl der Teilnehmerinnen kann im Verlauf des Verfahrens reduziert werden, 
sofern auf diese Möglichkeit in der Ausschreibung hingewiesen wurde. 

Art. 16 Unabhängiges Expertengremium 

1 Das unabhängige Expertengremium setzt sich zusammen aus: 

a. Fachpersonen auf mindestens einem bezüglich des ausgeschriebenen Leis-
tungsgegenstands massgebenden Gebiet;

b. weiteren von der Auftraggeberin frei bestimmten Personen.

2 Die Mehrheit der Mitglieder des Gremiums muss aus Fachpersonen bestehen. 

3 Mindestens die Hälfte der Fachpersonen muss von der Auftraggeberin unabhängig 
sein. 

4 Das Gremium kann zur Begutachtung von Spezialfragen jederzeit Sachverständige 
beiziehen. 

5 Es spricht insbesondere eine Empfehlung zuhanden der Auftraggeberin aus für die 
Erteilung eines Folgeauftrages oder für das weitere Vorgehen. Im Wettbewerbsver-
fahren entscheidet es zudem über die Rangierung der formell korrekten Wettbewerbs-
arbeiten und über die Vergabe der Preise. 

6 Es kann auch Beiträge rangieren oder zur Weiterbearbeitung empfehlen, die in we-
sentlichen Punkten von den Anforderungen in der Ausschreibung abweichen (An-
kauf), sofern: 

a. diese Möglichkeit in der Ausschreibung ausdrücklich festgelegt wurde; und

b. es dies gemäss in der Ausschreibung festgelegtem Quorum beschliesst.

Art. 17 Besondere Bestimmungen zum Wettbewerbsverfahren 

1 Im Wettbewerbsverfahren sind die Wettbewerbsbeiträge anonym einzureichen. 
Teilnehmerinnen, die gegen das Anonymitätsgebot verstossen, werden vom Wettbe-
werb ausgeschlossen. 

2 Die Mitglieder des unabhängigen Expertengremiums werden in den Ausschrei-
bungsunterlagen bekannt gegeben. 

3 Die Auftraggeberin kann die Anonymität vorzeitig aufheben, sofern in der Aus-
schreibung darauf hingewiesen wird. 

Art. 18 Ansprüche aus dem Wettbewerb oder Studienauftrag 

1 Die Auftraggeberin legt in der Ausschreibung namentlich fest: 

a. ob die Gewinnerin einen Folgeauftrag erhält;

b. welche Ansprüche den Teilnehmerinnen zustehen (insbesondere Preise, Ent-
schädigungen, allfällige Ankäufe).

49



Bundesrat und Bundesverwaltung 172.056.11 

2 In der Ausschreibung ist zudem anzugeben, welchen zusätzlichen Abgeltungsan-
spruch die Urheberinnen und Urheber von Beiträgen haben, sofern: 

a. ein Folgeauftrag in Aussicht gestellt wurde; und

b. eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

1. Die Auftraggeberin vergibt den Auftrag an Dritte, obschon das unabhän-
gige Expertengremium empfohlen hat, er sei der Urheberin oder dem Ur-
heber des Beitrags zu erteilen.

2. Die Auftraggeberin verwendet den Beitrag mit dem Einverständnis der
Urheberin oder des Urhebers weiter, ohne dass sie dieser oder diesem
einen Folgeauftrag erteilt.

Art. 19 Weisungen 

Das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) erlässt für die Auftraggeberinnen wei-
terführende und ergänzende branchenspezifische Weisungen über die Wettbewerbs- 
und die Studienauftragsverfahren; es erlässt die Weisungen auf Antrag: 

a. der Beschaffungskonferenz des Bundes (BKB) nach Artikel 24 der Verord-
nung vom 24. Oktober 20123 über die Organisation des öffentlichen Beschaf-
fungswesens der Bundesverwaltung; oder

b. der Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentli-
chen Bauherren (KBOB) nach Artikel 27 der Verordnung vom 5. Dezember
20084 über das Immobilienmanagement und die Logistik des Bundes.

5. Abschnitt: Sprachen

Art. 20 Sprache der Veröffentlichungen 
(Art. 48 Abs. 4 und 5 BöB) 

1 Veröffentlichungen können in Abweichung von Artikel 48 Absatz 5 Buchstaben a 
und b BöB ausnahmsweise nur in einer Amtssprache des Bundes und in einer anderen 
Sprache erfolgen, wenn es sich: 

a. um Leistungen handelt, die im Ausland zu erbringen sind; oder

b. um hochspezialisierte technische Leistungen handelt.

2 Entspricht keine der Sprachen nach Absatz 1 einer Amtssprache der Welthandelsor-
ganisation (WTO), so veröffentlicht die Auftraggeberin zudem im Sinne von Artikel 
48 Absatz 4 BöB eine Zusammenfassung der Ausschreibung in einer Amtssprache 
der WTO. 

3 SR 172.056.15 
4 SR 172.010.21 
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Art. 21 Sprache der Ausschreibungsunterlagen 
(Art. 47 Abs. 3 und 48 Abs. 5 BöB) 

1 Für Lieferungen und Dienstleistungen sind die Ausschreibungsunterlagen grund-
sätzlich in den beiden Amtssprachen des Bundes zu verfassen, in denen die Ausschrei-
bung veröffentlicht wurde. 

2 Die Auftraggeberin kann die Ausschreibungsunterlagen nur in einer Amtssprache 
des Bundes veröffentlichen, wenn aufgrund der Reaktionen auf eine Vorankündigung 
oder aufgrund anderer Indizien zu erwarten ist, dass kein Bedarf an einer Veröffentli-
chung der Ausschreibungsunterlagen in zwei Amtssprachen besteht. 

3 Die Ausschreibungsunterlagen können überdies nur in einer Amtssprache des Bun-
des oder in den Fällen nach Artikel 20 in einer anderen Sprache verfasst werden, 
wenn: 

a. eine Übersetzung erheblichen Mehraufwand verursachen würde; ein erhebli-
cher Mehraufwand ist in jedem Fall gegeben, wenn die Übersetzungskosten 5
Prozent des Auftragswerts oder 50 000 Franken übersteigen würden; oder

b. die Leistung nicht in verschiedenen Sprachregionen der Schweiz und nicht
mit Auswirkungen auf verschiedene Sprachregionen der Schweiz zu erbrin-
gen ist.

4 Für Bauleistungen und damit zusammenhängende Lieferungen und Dienstleistun-
gen sind die Ausschreibungsunterlagen mindestens in der Amtssprache am Standort 
der Baute in der Schweiz zu verfassen. 

Art. 22 Sprache der Eingaben 

1 Die Auftraggeberin nimmt Angebote, Teilnahmeanträge, Gesuche um Eintrag in ein 
Verzeichnis und Fragen in Deutsch, Französisch und Italienisch entgegen. 

2 In den Fällen nach Artikel 20 kann die Auftraggeberin die Sprache oder die Sprachen 
der Eingaben bestimmen. 

Art. 23 Verfahrenssprache 
(Art. 35 Bst. m BöB) 

1 Die Auftraggeberin bestimmt als Verfahrenssprache Deutsch, Französisch oder Ita-
lienisch. In den Fällen nach Artikel 20 kann sie eine andere Sprache wählen; auch in 
diesen Fällen sind ihre Verfügungen in einer Amtssprache des Bundes zu erlassen. 

2 Bei der Wahl der Verfahrenssprache berücksichtigt sie nach Möglichkeit, aus wel-
cher Sprachregion für die zu erbringende Leistung die meisten Angebote zu erwarten 
sind. Bei Bauleistungen und damit zusammenhängenden Lieferungen und Dienstleis-
tungen ist davon auszugehen, dass am meisten Angebote in der Amtssprache am 
Standort der Baute eintreffen. 

3 Soweit nichts anderes vereinbart ist, kommuniziert die Auftraggeberin mit den An-
bieterinnen in der Verfahrenssprache. Fragen zu den Ausschreibungsunterlagen be-
antwortet sie in der Verfahrenssprache oder in der Amtssprache des Bundes, in der 
diese gestellt wurden. 
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6. Abschnitt: Weitere Bestimmungen

Art. 24 Preisprüfung 

1 Bei fehlendem Wettbewerb kann die Auftraggeberin mit der Anbieterin ein Recht 
auf Einsicht in die Kalkulation vereinbaren, wenn der Auftragswert eine Million Fran-
ken erreicht. 

2 Eine Überprüfung des Preises kann durch die zuständige interne Revision oder durch 
die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) bei der Anbieterin und den Subunterneh-
merinnen durchgeführt werden. Bei einer ausländischen Anbieterin oder ausländi-
schen Subunternehmerinnen kann die zuständige interne Revision oder die EFK die 
zuständige ausländische Stelle um die Durchführung der Überprüfung ersuchen, wenn 
ein angemessener Schutz im Sinne des Datenschutzgesetzes vom 25. September 
20205 gewährleistet ist.6 

3 Die Anbieterinnen sowie ihre Subunternehmerinnen, die wesentliche Leistungen er-
bringen, sind verpflichtet, dem zuständigen Prüforgan alle notwendigen Unterlagen 
und Informationen unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. 

4 Die Grundlagen für eine Überprüfung des Preises sind insbesondere das finanzielle 
und betriebliche Rechnungswesen der Anbieterin oder der Subunternehmerin sowie 
die darauf basierende Vor- oder Nachkalkulation des Vertragspreises. Die Kalkulation 
weist die Selbstkosten in der branchenüblichen Gliederung, die Risikozuschläge so-
wie den Gewinn aus. 

5 Ergibt die Überprüfung einen zu hohen Preis, so verfügt die Auftraggeberin die 
Rückerstattung der Differenz oder eine Preisreduktion für die Zukunft, sofern der Ver-
trag keine anderslautende Regelung enthält. Als Folge der Überprüfung ist eine Erhö-
hung des Preises ausgeschlossen. 

Art. 25 Ausschluss und Sanktion 
(Art. 44 und 45 BöB) 

1 Die BKB führt die Liste der für künftige Aufträge gesperrten Anbieterinnen und 
Subunternehmerinnen nach Artikel 45 Absatz 3 BöB. 

2 Jeder gemeldete Ausschluss (Sperre) wird auf der Liste mit den folgenden Angaben 
verzeichnet: 

a. Datum der Meldung;

b. meldende Auftraggeberin;

c. Name (Firma) und Adresse der Anbieterin oder Subunternehmerin;

d. Grund der Sperre;

e. Dauer der Sperre.

5  SR 235.1 
6 Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang 2 Ziff. II 21 der Datenschutzverordnung vom 

31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Sept. 2023 (AS 2022 568). 
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3 Diese Daten werden auf Ersuchen bekannt gegeben: 

a. einer Auftraggeberin oder ihrer untergeordneten Vergabestelle;

b. der betroffenen Anbieterin oder Subunternehmerin.

4 Anbieterinnen und Subunternehmerinnen, die auf der Liste nach Absatz 1 oder einer 
Sanktionsliste einer multilateralen Finanzinstitution verzeichnet sind, können nach 
Massgabe von Artikel 44 BöB von einem Vergabeverfahren ausgeschlossen werden, 
oder der ihnen erteilte Zuschlag kann widerrufen werden. 

5 Die BKB gibt die auf der Liste verzeichneten Daten dem Interkantonalen Organ für 
das öffentliche Beschaffungswesen (InöB) unter entsprechender Zweckbindung be-
kannt. 

6 Das EFD regelt die technischen und organisatorischen Voraussetzungen des Zu-
gangs zur Liste sowie das Verfahren zur Korrektur von Fehleinträgen in einer Ver-
ordnung. 

Art. 26 Zugangsrecht der Wettbewerbskommission 
(Art. 37 Abs. 2 und 49 BöB) 

Die Wettbewerbskommission oder deren Sekretariat erhält auf Anfrage Zugang zu 
den Protokollen der Angebotsöffnung. 

Art. 27 Bekanntgabe der Beschaffungen ab 50 000 Franken 

1 Die Auftraggeberinnen informieren mindestens einmal jährlich in elektronischer 
Form über ihre dem BöB unterstellten öffentlichen Aufträge ab 50 000 Franken. 

2 Bekannt zu geben sind insbesondere: 

a. Name und Adresse der berücksichtigten Anbieterin;

b. Gegenstand des Auftrags;

c. Auftragswert;

d. Art des angewandten Verfahrens;

e. Datum des Vertragsbeginns oder Zeitraum der Vertragserfüllung.

Art. 28 Statistik zu den Beschaffungen im Staatsvertragsbereich 
(Art. 50 BöB) 

1 Das SECO errechnet die Gesamtwerte der öffentlichen Aufträge nach Artikel 50 
BöB. 

2 Es erstellt und notifiziert die Statistiken nach Artikel XVI Absatz 4 des Protokolls 
vom 30. März 20127 zur Änderung des Übereinkommens über das öffentliche Be-
schaffungswesen. 

7 AS 2020 6493 
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Art. 29 Kosten und Vergütungen der KBBK 
(Art. 59 BöB) 

1 Das SECO trägt die Sekretariatskosten der Kommission Beschaffungswesen Bund-
Kantone (KBBK). 

2 Es trägt die Kosten für die externen Sachverständigen der KBBK unter der Voraus-
setzung, dass sich die Kantone in angemessenem Umfang an den Kosten beteiligen. 

3 Die Departemente tragen die Untersuchungskosten, die von den Auftraggeberinnen 
verursacht wurden, die ihnen organisatorisch zugeordnet sind. 

4 Die Vertreterinnen und Vertreter des Bundes in der KBBK haben keinen Vergü-
tungsanspruch.  
7. Abschnitt: Schlussbestimmungen

Art. 30 Vollzug und Überwachung 

1 Das EFD vollzieht diese Verordnung. 

2 Die internen Kontrollorgane der Auftraggeberinnen überwachen die Einhaltung die-
ser Verordnung. 

Art. 31 Aufhebung und Änderung anderer Erlasse 

1 Folgende Erlasse werden aufgehoben: 

1. Verordnung vom 11. Dezember 19958 über das öffentliche Beschaffungswe-
sen;

2. Verordnung des UVEK vom 18. Juli 20029 über die Nichtunterstellung unter
das öffentliche Beschaffungsrecht.

2 …10 

Art. 32 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. 

8 [AS 1996 518; 1997 2779 Anhang Ziff. II 5; 2002 886, 1759; 2006 1667, 5613 Art. 30 
Abs. 2 Ziff. 1; 2009 6149 Ziff. I und II; 2010 3175 Anhang 3 Ziff. 2; 2015 775;  
2017 5161 Anhang 2 Ziff. II 3] 

9 [AS 2002 2663; 2006 4777; 2007 4519] 
10 Die Änderung kann unter AS 2020 691 konsultiert werden. 
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Anhang 1 
(Art. 2 Abs. 1) 

Sektorenmärkte im Sinne von Artikel 4 Absatz 2 BöB, die nach 
Artikel 7 BöB von der Unterstellung unter das BöB befreit sind 

1. Telekommunikation auf dem Gebiet der Schweiz:

1.1 Teilbereich der Festnetzkommunikation

1.2 Teilbereich der Mobilkommunikation

1.3 Teilbereich des Internet-Zugangs

1.4 Teilbereich der Datenkommunikation

2. Schienenverkehr auf dem Gebiet der Schweiz:

2.1 Teilbereich des Güterverkehrs auf der Normalspur
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Anhang 2 
(Art. 4 Abs. 3) 

Massgebliche Übereinkommen zum Schutz der Umwelt 
und zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen 

1. Wiener Übereinkommen vom 22. März 198511 zum Schutz der Ozonschicht
und das im Rahmen dieses Übereinkommens geschlossene Montrealer Proto-
koll vom 16. September 198712 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht
führen

2. Basler Übereinkommen vom 22. März 198913 über die Kontrolle der grenz-
überschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung

3. Stockholmer Übereinkommen vom 22. Mai 200114 über persistente organi-
sche Schadstoffe

4. Rotterdamer Übereinkommen vom 10. September 199815 über das Verfahren
der vorherigen Zustimmung nach Inkenntnissetzung für bestimmte gefährli-
che Chemikalien sowie Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel
im internationalen Handel

5. Übereinkommen vom 5. Juni 199216 über die Biologische Vielfalt

6. Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen vom 9. Mai 199217 über Kli-
maänderungen

7. Übereinkommen vom 3. März 197318 über den internationalen Handel mit
gefährdeten Arten frei lebender Tiere und Pflanzen

8. Übereinkommen vom 13. November 197919 über weiträumige grenzüber-
schreitende Luftverunreinigung und die im Rahmen dieses Übereinkommens
von der Schweiz ratifizierten acht Protokolle

11 SR 0.814.02 
12 SR 0.814.021 
13 SR 0.814.05 
14 SR 0.814.03 
15 SR 0.916.21 
16 SR 0.451.43 
17 SR 0.814.01 
18 SR 0.453 
19 SR 0.814.32 
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Anhang 320 
(Art. 4 Abs. 4) 

Nachweis der Erfüllung der Teilnahmebedingungen 
und der Eignungskriterien 

Die Auftraggeberin kann zum Nachweis der Erfüllung der Teilnahmebedingungen 
und der Eignungskriterien insbesondere Dokumente gemäss der folgenden Liste ver-
langen: 

1. Erklärung bzw. Nachweis betreffend die Einhaltung:

a. der Bestimmungen über den Arbeitsschutz und der Arbeitsbedingungen,

b. der Lohngleichheit von Frau und Mann,

c. des Umweltrechts,

d. der Verhaltensregeln zur Vermeidung von Korruption;

2. Nachweis der Bezahlung von Sozialabgaben und Steuern;

3. Handelsregisterauszug;

4. Betreibungsregisterauszug;

5. Bilanzen oder Bilanzauszüge der Anbieterin für die letzten drei Geschäfts-
jahre vor der Ausschreibung;

6. Erklärung über den Gesamtumsatz der Anbieterin in den der Ausschreibung
vorangegangenen drei Jahren;

7. letzter Prüfungsbericht der Revisionsstelle bei juristischen Personen;

8. Bankgarantie;

9. Bankerklärungen, die garantieren, dass der Anbieterin im Falle der Auf-
tragserteilung entsprechende Kredite gewährt werden;

10. Bescheinigung über das Vorliegen eines anerkannten Qualitätsmanagement-
systems;

11. Liste der in den letzten fünf Jahren vor der Ausschreibung erbrachten wich-
tigsten Leistungen;

12. Referenzen, bei denen die Auftraggeberin in Erfahrung bringen kann, ob die
Anbieterin ihre bisherigen Leistungen ordnungsgemäss erbracht hat, und ins-
besondere folgende Auskünfte einholen kann: Wert der Leistung; Zeit und Ort
der Leistungserbringung; Stellungnahme der damaligen Auftraggeberin, ob
die Leistung den anerkannten Regeln der Technik entsprach und ob die An-
bieterin sie ordnungsgemäss erbracht hat;

13. bei Planungswettbewerben objektspezifische Nachweise, insbesondere hin-
sichtlich Ausbildung, Leistungsfähigkeit und Praxis der Anbieterin;

20 Bereinigt gemäss Anhang 10 Ziff. II 6 der Strafregisterverordnung vom 19. Okt. 2022, in 
Kraft seit 23. Jan. 2023 (AS 2022 698). 
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14. Erklärung über Anzahl und Funktion der in den drei Jahren vor der Ausschrei-
bung bei der Anbieterin beschäftigten Personen;

15. Erklärung betreffend einsetzbare Personalkapazität und Ausstattung im Hin-
blick auf die Erbringung des zu vergebenden Auftrags;

16. Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Anbieterin oder von deren Führungs-
kräften, insbesondere der für die Ausführung des zu vergebenden Auftrags
vorgesehenen verantwortlichen Personen;

17. Privatauszug aus dem Strafregister-Informationssystem VOSTRA der verant-
wortlichen Führungskräfte sowie der für die Ausführung des ausgeschriebe-
nen Auftrages vorgesehenen verantwortlichen Personen.
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Verordnung 
über die Organisation des öffentlichen Beschaffungswesens 
der Bundesverwaltung 

(Org-VöB)  
vom 24. Oktober 2012 (Stand am 1. Januar 2021) 

Der Schweizerische Bundesrat, 

gestützt auf die Artikel 43 Absätze 2 und 3 sowie 47 Absatz 2 des Regierungs- und 
Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21. März 19971 (RVOG),2 

verordnet: 

1. Kapitel: Grundlagen

Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich 

1 Diese Verordnung regelt die Aufgaben und Zuständigkeiten im öffentlichen Be-
schaffungswesen der Bundesverwaltung. 

2 Sie gilt für: 

a. die Einheiten der zentralen Bundesverwaltung nach Artikel 7 der Regierungs- 
und Verwaltungsorganisationsverordnung vom 25. November 19983

(RVOV);

b. die Einheiten der dezentralen Bundesverwaltung nach Artikel 7a Absatz 1
Buchstaben a und b RVOV mit Ausnahme des ETH-Rates.

3 Für die Beschaffung von Bauleistungen gelten lediglich die Bestimmungen zum Be-
schaffungscontrolling und des 6. Kapitels dieser Verordnung; im Übrigen richtet sich 
die Beschaffung von Bauleistungen nach der Verordnung vom 5. Dezember 20084 
über das Immobilienmanagement und die Logistik des Bundes (VILB).  
 AS 2012 5935 
1 SR 172.010 
2 Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 der V vom 12. Febr. 2020 über das öffentliche Beschaf-

fungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 691). 
3 SR 172.010.1 
4 SR 172.010.21 

172.056.15 
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Art. 2 Zweck und Grundsatz der Bündelung5 

1 Mit dieser Verordnung sollen wirtschaftlich effiziente, rechtmässige und nachhal-
tige Beschaffungen der Bundesverwaltung sichergestellt werden. 

2 Die Wirtschaftlichkeit wird insbesondere durch Bündelung von Beschaffungen ge-
währleistet.6 

Art. 3 Begriffe 

In dieser Verordnung bedeuten: 

a. zentrale Beschaffungsstelle: Organisationseinheit, die Güter und Dienstleis-
tungen, welche die Bundesverwaltung zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt,
zentral beschafft;

b. Bedarfsstelle: Organisationseinheit, die Güter und Dienstleistungen zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben benötigt;

c. Produktekatalog: eine Liste marktgängiger und genormter Güter, die von den
zentralen Beschaffungsstellen festgelegt wird;

d.7 …

Art. 48 Harmonisierte Beschaffungsprozesse 

1 Die Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen erfolgt nach bundesweit harmo-
nisierten Beschaffungsprozessen gemäss Anhang 4. 

2 Die Prozesse enthalten mindestens folgende Etappen: 

a. Einleitung des Vergabeverfahrens;

b. Wahl des Beschaffungsverfahrens;

c. Zuschlagserteilung;

d. Vertragsabschluss.

Art. 5–89 

5 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 4873). 

6 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 4873). 

7 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 18. Nov. 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 4873). 

8 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 4873). 

9 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 18. Nov. 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 4873). 
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2. Kapitel:
Zentrale Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen

1. Abschnitt: Organisation

Art. 9 Zentrale Beschaffungsstellen 

Die in Anhang 1 aufgeführten Güter und Dienstleistungen werden von einer der fol-
genden zentralen Beschaffungsstellen beschafft, unter dem Vorbehalt von Arti-
kel 10:10 

a. Bundesamt für Rüstung (armasuisse)11;

b. Bundesamt für Strassen (ASTRA);

c. BBL;

d. Bundesreisezentrale (BRZ).

Art. 10 Weitere Beschaffungsstellen 

1 Die folgenden Güter und Dienstleistungen werden von den nachstehenden Stellen 
beschafft: 

a. Güter und Dienstleistungen für die internationale Entwicklungs- und Ostzu-
sammenarbeit und für den Erweiterungsbeitrag: von den zuständigen Stellen
des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA)
und des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und For-
schung (WBF)12;

b. Güter und Dienstleistungen für die humanitäre Hilfe: von der zuständigen
Stelle des EDA;

c. Güter und Dienstleistungen im Ausland für den Bedarf der schweizerischen
Auslandvertretungen: von der zuständigen Stelle des EDA;

d. Güter und Dienstleistungen im Bereich der Kryptologie: von der zuständigen
Stelle des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungs-
schutz und Sport (VBS).

2 Für Güter und Dienstleistungen, die nicht gemäss Artikel 9 zentral beschafft werden 
müssen, können die Departemente eine Verwaltungseinheit ihres Departementes de-
finieren, welche diese zentral für das gesamte Departement beschafft.13 

10 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 4873). 

11 Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 20 Abs. 2 der 
Publikationsverordnung vom 7. Okt. 2015 (SR 170.512.1) auf den 1. März 2015 ange-
passt. Diese Anpassung wurde im ganzen Text vorgenommen. 

12 Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 16 Abs. 3  
der Publikationsverordnung vom 17. Nov. 2004 (AS 2004 4937) auf den 1. Jan. 2013 an-
gepasst. 

13 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 4873). 
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2. Abschnitt:
Aufgaben und Zuständigkeiten der zentralen Beschaffungsstellen

Art. 11 …14 

1 Die zentralen Beschaffungsstellen sind verantwortlich für das strategische und ope-
rative Beschaffungsmanagement. 

2 Sie erfüllen in ihrem Zuständigkeitsbereich insbesondere folgende Aufgaben:15 

a. Sie beschaffen nach Möglichkeit marktgängige, genormte Güter, die über ih-
ren gesamten Lebensweg hohe wirtschaftliche, ökologische und soziale An-
forderungen erfüllen. Zu diesem Zweck können sie in Absprache mit den
Fachstellen (Art. 28 und 29) für die Bedarfsstellen verbindliche Produktkata-
loge festlegen. Bei der Beschaffung von Informations- und Kommunikations-
technik (IKT) für die Verwaltung beachten sie die Vorgaben des zuständigen
verwaltungsinternen Standardisierungsorgans.

b. Sie berücksichtigen bei der Festlegung ihrer Produktkataloge die Bedürfnisse
der Bedarfsstellen angemessen, stellen in der Regel eine Auswahl an verschie-
denen Produkten zur Verfügung und informieren über ihr Dienstleistungsan-
gebot.

c. Sie sorgen für eine angemessene Bündelung der Auftragsvolumina innerhalb
des Bundes und schliessen zu diesem Zweck Verträge ab.

d. Sie sorgen für klare und transparente Kompetenzen und Prozesse sowie ein
adäquates internes Kontrollsystem bei der Durchführung von Beschaffungen.

e.16 Sie können die Ausschreibungsunterlagen sowie die Verträge für die Bedarfs-
stellen erstellen.  

3. Abschnitt:17 Delegation von Beschaffungskompetenzen

Art. 12 Delegationsarten und Delegationsbefugnis 

1 Es gibt drei Arten von Delegationen: 

a. unterschwellige Delegationen: für die dauernde Beschaffung von Dienstleis-
tungen bis zum Schwellenwert für öffentliche Ausschreibungen;

b. Projektdelegationen: für die befristete Beschaffung von Gütern und Dienst-
leistungen in Zusammenhang mit einem spezifischen Projekt;

14 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 18. Nov. 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 
(AS 2015 4873). 

15 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 4873). 

16 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 4873). 

17 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 4873). 
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c. Sonderdelegationen: für die dauernde Beschaffung von Gütern und Dienst-
leistungen, unabhängig von den Schwellenwerten.

2 Delegationen nach Absatz 1 Buchstaben a und b werden durch die zentralen Be-
schaffungsstellen erteilt, Delegationen nach Absatz 1 Buchstabe c durch die Beschaf-
fungskonferenz des Bundes (BKB). 

Art. 13 Voraussetzungen 

1 Delegationen werden nur auf Antrag und in begründeten Ausnahmefällen erteilt. 

2 Die Delegationsempfängerin muss in jedem Fall über fundierte Fachkenntnisse im 
öffentlichen Beschaffungswesen gemäss Anhang 2 Ziffer 1 verfügen. 

3 Für den Erhalt einer Projektdelegation muss die Delegationsempfängerin zusätzlich 
zu Absatz 2 nachweisen, dass nur sie Bedarf an den zu beschaffenden Gütern oder 
Dienstleistungen hat; eine Beschaffung von Gütern oder Dienstleistungen durch die 
Delegationsempfängerin für andere Verwaltungseinheiten (Bündelungseffekt) ist 
nicht zulässig. 

4 Für den Erhalt einer Sonderdelegation muss die Delegationsempfängerin zusätzlich 
zu Absatz 2 nachweisen, dass sich die Delegation zur Wahrung der öffentlichen Ord-
nung und Sicherheit als notwendig erweist oder eine zentrale Beschaffung nicht 
zweckmässig ist. 

Art. 14 Verfahren und Verantwortlichkeiten 

1 Die Bedarfsstelle richtet ihren Antrag auf eine Delegation an die zuständige Stelle 
und begründet ihn. 

2 Die zuständige Stelle prüft die Voraussetzungen. Erteilt sie die Delegation, so hält 
sie die Modalitäten für deren Ausübung in einer Vereinbarung mit der Delegations-
empfängerin schriftlich fest. 

3 Sie führt ein Verzeichnis der von ihr erteilten Delegationen. 

4 Ab dem Zeitpunkt der Delegation übernimmt die Delegationsempfängerin die Ver-
antwortlichkeiten der zentralen Beschaffungsstelle. 

5 Die Delegationsempfängerin stellt sicher, dass die Voraussetzungen erfüllt bleiben 
und die Modalitäten jederzeit eingehalten werden; sie erstellt zuhanden der zuständi-
gen Stelle periodisch einen Bericht. 

6 Anhand der Berichte muss die zuständige Stelle in der Lage sein, stichprobeweise 
zu überprüfen, ob die Voraussetzungen für die Delegation weiterhin erfüllt sind und 
die Modalitäten eingehalten werden. Sind die Voraussetzungen nicht mehr erfüllt oder 
werden die Modalitäten nicht eingehalten, so widerruft sie die Delegation. 

7 Des Weiteren richten sich das Verfahren und die Verantwortlichkeiten nach Anhang 
2.
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Art. 15 

Aufgehoben  
4. Abschnitt: Aufgaben und Zuständigkeiten der Bedarfsstellen

Art. 16 Bedarfsdeckung und -meldung 

1 Die Bedarfsstelle deckt ihren Bedarf an Gütern und Dienstleistungen gemäss An-
hang 1 bei den zentralen Beschaffungsstellen, soweit die Kompetenz zur Beschaffung 
nicht ihr oder einer anderen Stelle delegiert wurde.18 

2 Sie prüft vor dem Entscheid der Beschaffung den Bedarf unter Berücksichtigung 
von Kosten-Nutzen-Überlegungen; dabei werden auch umwelt- und ressourcenbezo-
gene Aspekte berücksichtigt.19 

3 Sie meldet der zentralen Beschaffungsstelle frühzeitig ihren Bedarf. Nach Möglich-
keit fasst sie den Bedarf an gleichartigen Gütern oder Dienstleistungen zusammen. 

4 Sie erstellt Dokumente, insbesondere die Ausschreibungsunterlagen und den Ver-
trag; dabei hält sie den harmonisierten Beschaffungsprozess gemäss Artikel 4 ein.20 

5 Sie stellt das fachliche Wissen über die zu beschaffenden Güter und Dienstleistun-
gen sicher. 

Art. 17 und 1821 

3. Kapitel: Dezentrale Beschaffung übriger Dienstleistungen

Art. 1922 Grundsatz 

Die Bedarfsstellen können Dienstleistungen, die nicht in Anhang 1 aufgeführt sind, 
selbst beschaffen. 

Art. 20 Koordination der dezentralen Beschaffungen 

Die Koordinationsstellen sorgen für eine bundesinterne Koordination unter den Be-
darfsstellen sowie für die Qualität und das einheitliche Auftreten gegen aussen. 

18 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 4873). 

19 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 4873). 

20 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 4873). 

21 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 18. Nov. 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 
(AS 2015 4873). 

22 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 4873). 

64



Organisation des öffentlichen Beschaffungswesens 
der Bundesverwaltung. V 

172.056.15 

Art. 21 Koordinationsstellen 

1 Die folgenden Stellen sind Koordinationsstellen für die nachstehenden Dienstleis-
tungen: 

a. die Bundeskanzlei: für Dienstleistungen in den Bereichen Übersetzungen,
Kommunikation und PR;

b. das Eidgenössische Personalamt: für Dienstleistungen in den Bereichen Aus-
bildung, Führungs- und Organisationsberatung.

2 Die Departemente und die Bundeskanzlei sorgen bei Aufträgen in den Bereichen 
politische Beratung und Forschung für eine angemessene Koordination unter ihren 
Ämtern und Dienststellen. 

3 Die Koordinationsstellen erarbeiten in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzent-
rum für das öffentliche Beschaffungswesen Musterverträge. 

4 Sie schliessen bei Bedarf Rahmenverträge für die gesamte Bundesverwaltung ab. 

Art. 22 Bedarfsstellen 

1 Die Bedarfsstellen können benötigte Dienstleistungen aufgrund von Verträgen der 
Koordinationsstellen beziehen. 

2 Schliessen die Bedarfsstellen selber Verträge ab, so orientieren sie sich an den Mus-
terverträgen der zentralen Beschaffungsstellen und der Koordinationsstellen. 

Art. 23 Kompetenzen und Abläufe23 

1 Die Departemente, die Bundeskanzlei und die Ämter sorgen bei der Beschaffung 
von Dienstleistungen für klare Kompetenzen und Abläufe. 

2 Sie halten den harmonisierten Beschaffungsprozess gemäss Artikel 4 ein.24 

3 …25  
3a. Kapitel:26 Beschaffungscontrolling 

Art. 23a Ziele des Beschaffungscontrollings 

Das Beschaffungscontrolling ist ein Informations- und Führungsinstrument, das die 
notwendigen Instrumente und Informationen zeit- und adressatengerecht zur 

23 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 4873). 

24 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 4873). 

25 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 18. Nov. 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 
(AS 2015 4873). 

26 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 4873). 
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Verfügung stellt. Es stellt Transparenz über erfolgte Beschaffungen her und ist insbe-
sondere auf folgende Ziele ausgerichtet: 

a. strategische und operative Steuerung von Beschaffungen;

b. Einhaltung der Ordnungs- und Rechtmässigkeit;

c. nachhaltige öffentliche Beschaffung, welche die Aspekte Wirtschaft, Ökolo-
gie und Soziales umfasst.

Art. 23b Aufgaben und Verantwortlichkeiten 

1 Die Bedarfsstellen nehmen die in Anhang 3 Buchstabe B genannten Angaben in die 
Instrumente des Beschaffungscontrollings auf. Sie stellen die geforderte Qualität und 
die Konsolidierbarkeit der Daten sicher. 

2 Die Departemente und die Bundeskanzlei nehmen das Beschaffungscontrolling ge-
mäss Artikel 21 Absatz 3 RVOV27 wahr. 

3 Das BBL erstellt einen Bericht auf Stufe Bund zuhanden der Generalsekretärenkon-
ferenz (GSK); es hält darin Auffälligkeiten fest und empfiehlt Massnahmen. Es stützt 
sich dabei auf die verfügbaren Daten der Departemente und der Bundeskanzlei. Die 
Erstellung des Berichtes auf Stufe Bund wird von einer interdepartementalen Arbeits-
gruppe Beschaffungscontrolling (IDA BC) koordiniert. Die IDA BC wird vom BBL 
geleitet. 

4 Die GSK prüft den Bericht des BBL und kann zuhanden des Bundesrates Massnah-
men für die gesamte Bundesverwaltung vorschlagen. 

5 Der Bundesrat nimmt das übergeordnete Beschaffungscontrolling wahr. Er nimmt 
den Bericht des BBL und die von der GSK allenfalls vorgeschlagenen Massnahmen 
zur Kenntnis und beauftragt die Departemente mit der Umsetzung von Massnahmen. 

6 Die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten im Beschaffungscontrolling sind in 
Anhang 3 aufgeführt. 

7 Das BBL ist verantwortlich für Betrieb und Unterhalt der Informatikanwendungen, 
die für das Beschaffungscontrolling nötig sind. 

8 Das BBL bietet Aus- und Weiterbildungen zum Beschaffungscontrolling an.  
4. Kapitel: Beschaffungskonferenz des Bundes

Art. 24 Aufgaben 

1 Die BKB ist das Strategieorgan der Bundesverwaltung für die Bereiche Güter- und 
Dienstleistungsbeschaffung. Sie nimmt in diesem Bereich insbesondere folgende Auf-
gaben wahr: 

27  SR 172.010.1 
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a.28 Sie verabschiedet Leitbilder und strategische Schwerpunkte für das öffentli-
che Beschaffungswesen und bereitet die hierfür notwendigen Rechtsgrundla-
gen vor. 

b. Sie beschliesst die Aus- und Weiterbildungskonzepte im öffentlichen Be-
schaffungswesen.

c. Sie fördert den Einsatz moderner Technologien im öffentlichen Beschaf-
fungswesen und arbeitet hierfür mit der Fachstelle Informationstechnologien
im öffentlichen Beschaffungswesen (Art. 29) zusammen. Zu diesem Zweck
führt sie das Kompetenzzentrum Simap Bund, welches den Bund im Verein
simap.ch vertritt.

d. Sie beschliesst die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bundes. Dabei
achtet sie darauf, dass diese Geschäftsbedingungen mit denjenigen der SBB
und der Schweizerischen Post so weit als möglich harmonisiert sind.

e. Sie sorgt für die Koordination unter den zentralen Beschaffungsstellen und
den Bedarfsstellen.

f.29 Sie entscheidet über Sonderdelegationen gemäss Artikel 12 Absatz 1 Buch-
stabe c. 

g. Sie koordiniert die Urheberrechtsabgaben der Bundesverwaltung.

h. Sie nimmt Stellung zu beschaffungspolitischen und -strategischen Grundsatz-
fragen und kann hierzu Empfehlungen abgeben.

i. Sie fördert die nachhaltige Beschaffung in den drei Dimensionen Wirtschaft-
lichkeit, Ökologie und Soziales.

j. Sie fördert, unterstützt und koordiniert die Bemühungen zur Korruptionsprä-
vention im öffentlichen Beschaffungswesen des Bundes.

2 Die BKB geht gemeinsam interessierende Themen in enger Zusammenarbeit mit der 
Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauher-
ren (KBOB) an. 

3 Die BKB kann mit den SBB und der Schweizerischen Post in Bereichen von ge-
meinsamem Interesse partnerschaftlich zusammenarbeiten. 

4 Der Vorstand der BKB kann Empfehlungen für die Vorstandsmitglieder erlassen.30 

5 Die BKB kann Empfehlungen für sämtliche Bedarfsstellen erlassen.31 

28 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2017 
(AS 2015 4873). 

29 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2017 
(AS 2015 4873). 

30 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2017 
(AS 2015 4873). 

31 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2017 
(AS 2015 4873). 
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6 Das EFD erlässt auf Antrag des Vorstands Weisungen für die Vorstandmitglieder 
und auf Antrag der BKB Weisungen für sämtliche Bedarfsstellen.32 

Art. 25 Organisation 

1 Die BKB besteht aus einem oder einer Vorsitzenden und höchstens 9 weiteren Mit-
gliedern. 

2 Die Mitglieder rekrutieren sich insbesondere aus den zentralen Beschaffungsstellen, 
dem Bereich digitale Transformation und IKT-Lenkung der Bundeskanzlei (Bereich 
DTI der BK), dem Bundesamt für Umwelt (BAFU), dem Staatssekretariat für Wirt-
schaft (SECO) und dem Generalsekretariat EDA (GS-EDA).33 

3 Die BKB hat einen Vorstand, der aus der oder dem Vorsitzenden und je einer Ver-
treterin oder einem Vertreter der zentralen Beschaffungsstellen armasuisse, ASTRA 
und BBL besteht. Der Vorstand hat insbesondere die Aufgabe, die Tätigkeitsschwer-
punkte der BKB festzulegen. Er entscheidet abschliessend über Themen, welche die 
zentrale Beschaffung von Gütern und Logistik im Bund betreffen.34 

4 Die Schweizerische Post AG, die SBB AG, der ETH-Bereich, das Sekretariat der 
Wettbewerbskommission (WEKO) und die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) 
können in der BKB den Status von Beobachtern einnehmen.35 

5 Sie kann ständige Gäste aufnehmen, insbesondere Vertreterinnen und Vertreter kan-
tonaler und kommunaler Organisationen. 

6 Der Vorsitz der BKB und die Führung ihrer Geschäftsstelle werden vom BBL wahr-
genommen.36 

7 Die BKB gibt sich ein Geschäftsreglement, in dem die Einzelheiten ihrer Organisa-
tion und ihrer Arbeit geregelt sind. 

8 Entscheidungen im Vorstand werden einstimmig, diejenigen der BKB werden mit 
einfachem Mehr der Stimmenden gefällt.37 

Art. 26 Fachausschüsse 

Die BKB kann Fachausschüsse einsetzen und ihnen Aufgaben aus ihrem Bereich zur 
Vorberatung oder zur selbstständigen Erledigung übertragen.  
32 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2017  

(AS 2015 4873). 
33 Fassung gemäss Anhang Ziff. 9 der V vom 25. Nov. 2020 über die digitale Transforma-

tion und die Informatik, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 5871). 
34 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2017  

(AS 2015 4873). 
35 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Jan. 2015, in Kraft seit 1. März 2015  

(AS 2015 549). 
36 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2017  

(AS 2015 4873). 
37 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2017  

(AS 2015 4873). 
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5. Kapitel: Fachstellen und weitere Unterstützungsleistungen

1. Abschnitt:
Kompetenzzentrum für das öffentliche Beschaffungswesen

Art. 27 

1 Das Kompetenzzentrum für das öffentliche Beschaffungswesen (KBB) unterstützt 
die Beschaffungsstellen und die Bedarfsstellen in den Bereichen der Güter- und 
Dienstleistungsbeschaffung. 

2 Es hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a. Es berät die Beschaffungsstellen und die Bedarfsstellen bei beschaffungs- und
vertragsrechtlichen Fragen.

b.38 Es unterstützt und berät die Beschaffungsstellen und die Bedarfsstellen bei
der administrativen und formellen Abwicklung öffentlicher Ausschreibungen. 

c. Es konzipiert die Aus- und Weiterbildung in den Bereichen des öffentlichen
Beschaffungs- und des Vertragswesens und bietet entsprechende Aus- und
Weiterbildungsveranstaltungen an. Diese Veranstaltungen können für Teil-
nehmende aus kantonalen und kommunalen Beschaffungsstellen geöffnet
werden. Zur Festlegung kostendeckender Preise erlässt das BBL die dafür not-
wendigen Tarife.

d. Es stellt Hilfsmittel wie Handbücher und Checklisten sowie Musterverträge
zur Verfügung.

e. Es erarbeitet und revidiert die allgemeinen Geschäftsbedingungen gestützt auf
ein Mandat der BKB und legt diese der BKB zum Beschluss vor.

3 Es ist administrativ dem BBL zugeordnet. 

2. Abschnitt: Weitere Fachstellen und Unterstützungsleistungen

Art. 28 Fachstelle ökologische öffentliche Beschaffung 

1 Die Fachstelle ökologische öffentliche Beschaffung fördert hauptsächlich die um-
welt- und ressourcenschonende öffentliche Beschaffung. 

2 Sie hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a.39 Sie gibt Empfehlungen für ökologische Produktkriterien ab, die für öffentli-
che Beschaffungen anwendbar sind, und informiert über neue ressourcenscho-
nende Technologien. 

38 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 
(AS 2015 4873). 

39 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 
(AS 2015 4873). 
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b. Sie berät die zentralen Beschaffungsstellen und die Bedarfsstellen bei der In-
tegration ökologischer Aspekte bei öffentlichen Beschaffungen.

c. Sie wirkt mit beim Schulungsangebot des KBB.

d. Sie fördert den Informations- und Erfahrungsaustausch zum Thema ökologi-
sche Beschaffung im In- und Ausland.

e. Sie wirkt mit in den zuständigen Gremien für nachhaltiges Bauen.

f.40 Sie harmonisiert so weit als möglich ihre Instrumente und ihre eingesetzten
Standards mit denjenigen bei andern Bundesstellen, bei den Kantonen und den 
Gemeinden. Sie führt den Dialog mit der Privatwirtschaft, um die nachhaltige 
Beschaffung zu fördern. 

g. Sie ist Mitglied der Fachgruppe Ressourcen- und Umweltmanagement der
Bundesverwaltung (RUMBA) und darin zuständig für Fragen betreffend öko-
logisches öffentliches Beschaffungswesen.

3 Sie ist administrativ dem BAFU zugeordnet. 

Art. 29 Fachstelle Informationstechnologien im öffentlichen 
Beschaffungswesen 

1 Die Fachstelle Informationstechnologien im öffentlichen Beschaffungswesen för-
dert den Einsatz der Informationstechnologien im öffentlichen Beschaffungswesen. 

2 Sie hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a. Sie berät anfragende Stellen beim Einsatz geeigneter Informationstechnolo-
gien im Prozess der öffentlichen Beschaffungen.

b. Sie harmonisiert so weit als möglich ihre Instrumente und ihre Standards mit
denjenigen bei andern Bundesstellen, bei den Kantonen, Gemeinden und Pri-
vaten.

c. Sie leitet departementsübergreifende Projekte, die den Einsatz neuer Techno-
logien beim Bund zum Gegenstand haben, oder wirkt an diesen mit.

d. Sie erarbeitet in Zusammenarbeit mit der BKB und den zentralen Beschaf-
fungsstellen die Strategie betreffend den Einsatz von Informationstechnolo-
gien im öffentlichen Beschaffungswesen und legt diese den zuständigen Gre-
mien zum Beschluss vor.

e.41 Sie unterstützt die Aus- und Weiterbildung des KBB zur Umsetzung der Stra-
tegie betreffend den Einsatz von Informationstechnologien im öffentlichen 
Beschaffungswesen. 

40 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 
(AS 2015 4873). 

41 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 
(AS 2015 4873). 
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f.42 Sie hat Einsitz im Fachausschuss Aus- und Weiterbildung der BKB und wirkt
mit beim Schulungsangebot des KBB. 

3 Sie wird vom Bereich DTI der BK geführt.43 

Art. 30 Unterstützungsleistungen bei Fragen zu Arbeitsbedingungen 

1 Wird die Leistung in der Schweiz erbracht, so berät die Direktion für Arbeit des 
SECO die zentralen Beschaffungsstellen und die Bedarfsstellen nach Bedarf bezüg-
lich der Vorschriften zu Arbeitsbedingungen gemäss Artikel 7 Absatz 1 der Verord-
nung vom 11. Dezember 199544 über das öffentliche Beschaffungswesen (VöB). 

2 Wird die Leistung im Ausland erbracht, so berät die Direktion für Arbeit des SECO 
die zentralen Beschaffungsstellen und Bedarfsstellen nach Bedarf bei Fragen zur Be-
achtung der Kernübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) ge-
mäss Artikel 7 Absatz 2 VöB. 

3 Das SECO kann den Informations- und Erfahrungsaustausch zum Thema sozialver-
trägliche Beschaffung im In- und Ausland fördern sowie beim Schulungsangebot des 
KBB und bei der Harmonisierung der Instrumente und Standards der Bundesstellen, 
der Kantone und Gemeinden mitwirken. 

Art. 31 Unterstützungsleistungen bei Fragen zur Gleichstellung von 
Frau und Mann 

1 Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG) berät 
die zentralen Beschaffungsstellen und Bedarfsstellen nach Bedarf bei Fragen zur 
Lohngleichheit zwischen Frau und Mann. 

2 Das EBG informiert die interessierten Stellen über die Ergebnisse ihrer Kontrolltä-
tigkeit gemäss Artikel 6 Absatz 4 VöB45.  
6. Kapitel:
Weitere Zuständigkeiten und Pflichten der beteiligten Stellen

Art. 32 Entscheid über Schadenersatzbegehren 

1 Für den Erlass von Verfügungen über Schadenersatzbegehren nach dem BöB ist das 
EFD zuständig. Es konsultiert vorgängig die Dienststelle, die für den vom Schaden-
ersatzbegehren betroffenen Bereich zuständig ist. 

2 Die Eidgenössische Zollverwaltung ist in ihrem Geschäftsbereich zuständig für Ver-
fügungen über Ansprüche unter 10 000 Franken. 

42 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 4873). 

43 Fassung gemäss Anhang Ziff. 9 der V vom 25. Nov. 2020 über die digitale Transforma-
tion und die Informatik, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 5871). 

44 SR 172.056.11 
45 SR 172.056.11 
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Art. 3346 

Art. 34 Einsatz der Mittel 

Finanzielle Verpflichtungen dürfen erst eingegangen werden, wenn die erforderlichen 
Kredite gesprochen sind. 

Art. 35 Aufbewahrung der Unterlagen 

Die Beschaffungsstellen und die Bedarfsstellen bewahren alle Unterlagen im Zusam-
menhang mit Vergabeverfahren während mindestens drei Jahren ab rechtskräftigem 
Abschluss des Vergabeverfahrens auf, soweit nicht weitergehende Bestimmungen be-
stehen. 

Art. 36 Weisungen des EFD für Beschaffungen bei fehlendem Wettbewerb 

Das EFD erlässt Weisungen zum Schutz der finanziellen Interessen des Bundes bei 
Beschaffungen ausserhalb des Wettbewerbs, namentlich bei Monopolsituationen.  
7. Kapitel: Schlussbestimmungen

Art. 37 Vollzug 

Die Verwaltungseinheiten der Bundesverwaltung vollziehen diese Verordnung. 

Art. 37a47 Weisungen des BBL 

1 Das BBL kann Weisungen über die Beschaffungsprozesse, die Delegationen und das 
Beschaffungscontrolling erlassen. 

2 Dazu hört es vorgängig die anderen zentralen Beschaffungsstellen und bei den Wei-
sungen zu den Beschaffungsprozessen und dem Beschaffungscontrolling die Depar-
temente und die Bundeskanzlei an. 

Art. 38 Aufsicht 

Die Departemente und die Bundeskanzlei beaufsichtigen den Vollzug des öffentlichen 
Beschaffungsrechts und dieser Verordnung in ihrem Zuständigkeitsbereich; sie arbei-
ten zu diesem Zweck mit den zentralen Beschaffungsstellen sowie den Koordinati-
onsstellen zusammen. 

46 Aufgehoben durch Art. 31 Abs. 2 der V vom 12. Febr. 2020 über das öffentliche Beschaf-
fungswesen, mit Wirkung seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 691). 

47 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 4873). 

72



Organisation des öffentlichen Beschaffungswesens 
der Bundesverwaltung. V 

172.056.15 

Art. 38a48 Verfahren bei Differenzen 

1 Meinungsverschiedenheiten im Anwendungsbereich dieser Verordnung sind nach 
Möglichkeit in gegenseitigem Einvernehmen auszuräumen. 

2 Kommt keine einvernehmliche Lösung zustande, so entscheidet abschliessend: 

a. die BKB bei Differenzen über die Erteilung von unterschwelligen Delegatio-
nen oder von Projektdelegationen sowie bei der Frage, ob es sich um eine
Beschaffung in zentraler Zuständigkeit gemäss Anhang 1 handelt;

b. die GSK bei Differenzen im Beschaffungscontrolling;

c. das EFD bei Differenzen über die Erteilung von Sonderdelegationen;

d. das EFD nach Konsultation der BKB bei anderen Differenzen.

Art. 39 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts 

1 Die Verordnung vom 22. November 200649 über die Organisation des öffentlichen 
Beschaffungswesens des Bundes wird aufgehoben. 

2 …50 

Art. 40 Übergangsbestimmung 

Die Departemente und die Bundeskanzlei richten bis zum 31. Dezember 2015 ein ef-
fizientes Beschaffungscontrolling ein. Die Federführung obliegt dem EFD. 

Art. 40a51 Übergangsbestimmung zur Änderung vom 18. November 2015 

1 Delegationen, die vor dem 1. Januar 2016 von den zentralen Beschaffungsstellen 
erteilt wurden, gelten entsprechend den Artikeln 12–14 weiter. 

2 Die Bedarfsstellen erfassen die in Anhang 3 Tabelle B Ziffern 4, 10 und 11 in Bezug 
auf den Vertrag genannten Angaben ab dem 1. Januar 2018. 

Art. 41 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. 

48 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 
(AS 2015 4873). 

49 [AS 2006 5613, 2009 6149 Ziff. III 2, 2010 3175 Anhang 3 Ziff. 3,  
2011 6093 Anhang Ziff. 2] 

50 Die Änderung kann unter AS 2012 5935 konsultiert werden. 
51 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 

(AS 2015 4873). 
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Anhang 152 
(Art. 9) 

Güter und Dienstleistungen, für deren Beschaffung 
die zentralen Beschaffungsstellen zuständig sind 

armasuisse Bundesamt 
für Bauten 
und Logistik 

Bundesreise-
zentrale 

Bundesamt 
für Strassen 

1. Nahrungsmittel und Getränke x 

2. Textilien und Bekleidung x 

3. Heizöl, Benzin, Treibstoff, Chemie x 

4. Rüstungsgüter, Waffen, Schutz- 
und Verteidigungseinrichtungen
inkl. Wartung und Reparatur

x 

5. Medizinische Produkte und Pharmabe-
reich 

x 

6. Transportdienstleistungen unter Vor-
behalt der Zuständigkeit der Bundesrei-
sezentrale

x 

7. Kraftfahrzeuge, Fahrzeugteile, Trans-
portmittel inkl. Wartung und Reparatur 

x 

8. Güter und Dienstleistungen im Zusam-
menhang mit Sport und Erholung

x 

9. Publikationen, Drucksachen, elektroni-
sche Medien und Informationsträger inkl. 
Sicherheitsdokumente und Ausweis-
schriften 

x 

9a. Agenturleistungen x 

10. Büromatik, inkl. Präsentationstech-
nik, Multifunktionsgeräte inkl. Drucker
und Zubehör

x 

11. Büro- und Raumausstattung zivile
Verwaltung 

x 

12. Bürobedarf inkl. Papier und
EDV-Verbrauchsmaterial

x 

13. Postdienstleistungen ohne diplomati-
scher Kurier

x 

52 Ursprünglich: Anhang. Bereinigt gemäss Ziff. II Abs. 1 der V vom 18. Nov. 2015 
(AS 2015 4873) und Ziff. I der V vom 1. Juni 2018, in Kraft seit 1. Juli 2018  
(AS 2018 2429). 
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armasuisse Bundesamt 
für Bauten 
und Logistik 

Bundesreise-
zentrale 

Bundesamt 
für Strassen 

14. Informations- und Kommunikations-
technik (IKT)

x 

15. Informatikdienstleistungen und Per-
sonalverleih im Bereich IKT

x 

16. IKT für Waffen, Munition, Kriegs-
material oder, sofern sie für Verteidi-
gungszwecke oder den Nachrichten-
dienst des Bundes unerlässlich sind,
sonstige Waren, Dienstleistungen, Bau-
ten, Forschungen oder Entwicklungen

x 

17. Informatikdienstleistungen und Per-
sonalverleih im Bereich von Waf-
fen, Munition, Kriegsmaterial oder, so-
fern sie für Verteidigungszwecke
oder den Nachrichtendienst des Bundes
unerlässlich sind, sonstigen Waren,
Dienstleistungen, Bauten, Forschungen
oder Entwicklungen

x 

18. IKT für die Bestandteile der Natio-
nalstrassen

x 

19. Güter und Dienstleistungen für Be-
standteile der Nationalstrassen ge-
mäss NSV

x 

20. Dienstleistungen, die für die Bereit-
stellung, den Betrieb und den Unter-
halt der Güter notwendig sind

x 
gemäss Zu-
ständigkeitsbe-
reich 

x 
gemäss Zu-
ständigkeitsbe-
reich 

x 
gemäss Zu-
ständigkeits-
bereich 

21. Für den Geschäftsreisebereich des
Bundes: Flugreisedienstleistungen; Ein-
kauf von Hotelleistungen, Hotelbuchun-
gen und Hotelvermittlung; Einkauf, Or-
ganisation, Buchung und Vermittlung
von Mietwagenleistungen und Limousi-
nenservices

x 
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Anhang 253 
(Art. 13 Abs. 2, 14 Abs. 7) 

Verantwortlichkeiten bei Delegationen 

Legende: 

E Entscheid, resp. Entscheidungsstufe 
V Verantwortung 
D Durchführung 

Aktivität Aufgabe Zentrale Beschaf-
fungsstelle 

Bedarfsstelle 

1. Voraussetzun-
gen

Bei jeder Art von Delegation: 
– Rechtliche Konformität einer Beschaffung
– notwendige Erfahrung und Ausbildung der 

Projektbeteiligten:

Als Nachweis der Erfahrung gilt beispielsweise: 
Nachweis der ordnungs- und rechtskonformen 
Durchführung von mehreren WTO-Aus-
schreibungen in den letzten 5 Jahren durch min-
destens eine/n Projektbeteiligte/n. 

Als Nachweis der Ausbildung gilt beispiels-
weise: 
Besuch des Kurses «Fundierte Grundlagen des 
öffentlichen Beschaffungswesens» des KBB 
und dessen Abschluss mit Zertifikat durch min-
destens eine/n Projektbeteiligte/n sowie der für 
die konkrete Delegation relevanten Vertiefungs-
module. 

Projektdelegation: 
– Nachweis, dass keine unmittelbar ersichtli-

che Bündelung im beantragten Fachbereich
mit anderen Beschaffungsprojekten möglich
ist. 

– Wird das Bündelungspotenzial erst im 
Laufe des Projektes ersichtlich, meldet 
dies die Delegationsempfängerin umge-
hend der zentralen Beschaffungsstelle 
und stellt einen Antrag auf entsprechende 
Erweiterung der Delegationsvereinbarung.

Sonderdelegation: 
– Zweckmässigkeit zentraler Beschaffung

nicht gegeben, oder
– nötig zur Gewährleistung der öffentlichen

Ordnung und Sicherheit

V 

53 Eingefügt durch Ziff. II Abs. 2 der V vom 18. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 
(AS 2015 4873). 
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Aktivität Aufgabe Zentrale Beschaf-
fungsstelle 

Bedarfsstelle 

2. Antrag auf De-
legation erstellen 

Die Stelle, die den Antrag stellt, begründet die-
sen. Sie weist nach, dass die Voraussetzungen 
gegeben sind. Die Interne Revision (sofern vor-
handen) der betreffenden Stelle bestätigt, dass 
die Voraussetzungen gegeben sind. Die Amts-
vorsteherin/der Amtsvorsteher der betreffenden 
Stelle unterzeichnet den Antrag. 

D; V 

3. Prüfung und
Genehmigung
des Antrags, Er-
stellung der Ver-
einbarung mit 
Modalitäten

E 
Bei Sonderdele-
gation: BKB 

4. Führung des
Verzeichnisses 
über Delegatio-
nen

D 
Bei Sonderdele-
gation: BKB 

5. Durchfüh-
rung des Be-
schaffungspro-
jekts gemäss
definiertem Pro-
zess sowie Si-
cherstellung der 
Rechtmässigkeit 
der Beschaffung

Die Delegationsempfängerin kann sich dabei 
durch den Rechtsdienst der zentralen Beschaf-
fungsstelle beraten lassen. Entscheid und Ver-
antwortung liegen bei der Delegationsempfän-
gerin. 

V, E, D 

6. Laufende Mel-
depflicht bei Än-
derungen 

V 

7. Vertragserstel-
lung und Ab-
schluss des Ver-
trags

V, E, D 

8. Abwicklung
des Vertragsver-
hältnisses und
allfällige Rege-
lung über Abruf-
kompetenzen

V, E, D 

9. Nachfolgebe-
schaffung bei 
gleichem Bedarf

V, E, D 

10. Periodische 
Rapportierung 

Die Delegationsempfängerin erstellt zuhanden 
der zuständigen Stelle periodisch einen Rapport 
über die Einhaltung der Delegationsmodalitäten 
sowie über die durchgeführten Beschaffungen. 

V, D 
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Aktivität Aufgabe Zentrale Beschaf-
fungsstelle 

Bedarfsstelle 

11. Stichprobe-
weise Überprü-
fung der periodi-
schen
Rapportierung

V, E, D 

12. Rechtsstreit 
der Beschaf-
fungsstelle mit 
Dritten

Hat sich die Delegationsempfängerin vom 
Rechtsdienst der zentralen Beschaffungsstelle 
bei der Durchführung des Beschaffungsprojekts 
(Ziff. 5) beraten lassen und ist sie dessen Emp-
fehlungen gefolgt, so kann sie sich bei einem 
allfälligen Rechtsstreit von diesem weiterhin be-
raten lassen. Entscheid und Verantwortung lie-
gen bei der Delegationsempfängerin. 

V, D 
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Anhang 354 
(Art. 23b Abs. 1 und 6) 

Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten 
im Beschaffungscontrolling 

A. Gesamtbericht Stufe Bund

Legende: 

V: Verantwortung 
M: Mitarbeit 
I: wird informiert 

Aufgabe/Tätigkeit BR GSK Departemente IDA BC BBL Bedarfsstellen 

Genehmigung des Berichts V I I I I I 

Umsetzung von Massnahmen V 

Erstellung des Berichts M M V M 

Vorschlagen von Massnahmen V 

Empfehlung von Massnahmen I M V 

Festhalten von Auffälligkeiten M V M 

Konsolidierung der Daten V 

Erfassung der Daten in Instrumenten 
des Beschaffungscontrollings 

V  
B. Von den Bedarfsstellen und den zentralen Beschaffungsstellen
zu erfassende Daten:

Zu erfassende Angabe Vergabe über 
dem WTO-
Schwellenwert 

Vertrag 

1. Anwendungsbereich (Beschaffung: ja/nein) x x 

2. Angewendetes Beschaffungsverfahren (mit genauer Angabe der 
Rechtsgrundlagen gemäss BöB/VöB)

x x 

3. Standardisierte Beschaffungskategorie x x 

4. Angabe ob
– Zuständigkeit der zentralen Beschaffungsstelle gemäss Anhang 1, 

oder 
– Zuständigkeit der Bedarfsstelle (dezentral) gemäss Anhang 1, 

oder
– Delegation durch zentrale Beschaffungsstelle an Bedarfsstelle

x x 

5. Zuschlagswert / Vertragswert x x 

6. Identifikationsnummer simap.ch x 

54 Eingefügt durch Ziff. II Abs. 2 der V vom 18. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 
(AS 2015 4873). 
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Zu erfassende Angabe Vergabe über 
dem WTO-
Schwellenwert 

Vertrag 

7. Datum Zuschlag x 

8. Zuschlagsempfänger / Vertragspartner x x 

9. Vertragsbeginn und Vertragsende x 

10. Aufnahme des Preisprüfungs- und Einsichtsrechts x 

11. Allgemein:
– Bezug zur Vergabe
– Bei Rahmenverträgen zusätzlich:
Verknüpfung von Rahmenvertrag und Einzelverträgen
– Bei Rahmenverträgen mit mehreren bezugsberechtigten Verwal-

tungseinheiten:
Die Vergabestelle legt fest, wo der Rahmenvertrag und die Einzelver-

träge erfasst werden. Sie regelt die Berechtigungen für die Abrufe 
der Verwaltungseinheiten. 

x 
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Anhang 455 
(Art. 4) 

Harmonisierte Beschaffungsprozesse 

Diese Prozesse gelten für Beschaffungen gemäss BöB/VöB.   
Offenes Verfahren Selektives Verfahren Einladungsverfahren Freihändiges Verfahren 

Einleitung des Vergabeverfahrens (Art. 4 Abs. 2 Bst. a) 

Bedarfsanalyse durch-
führen 

Bedarfsanalyse durch-
führen 

Bedarfsanalyse durch-
führen 

Bedarfsanalyse durch-
führen 

Wahl des Beschaffungsverfahrens (Art. 4 Abs. 2 Bst. b) 

Ausschreibungsunterla-
gen erstellen 

Ausschreibungsunterla-
gen erstellen 

Pflichtenheft erstellen Pflichtenheft erstellen 

Auftrag öffentlich aus-
schreiben 

Auftrag öffentlich aus-
schreiben 

Angebote einholen Angebot einholen 

Frage-Antwort-
Runde(n) durchführen 

Frage-Antwort-
Runde(n) durchführen 

Evt. Frage-Antwort-
Runde(n) durchführen 

Offene Fragen klären 

Präqualifikation, 
zur Angebotsabgabe 
einladen 

Evtl. Frage-Antwort-
Runde(n) durchführen 

Angebote formell prü-
fen 

Angebote formell prü-
fen 

Angebote formell prü-
fen 

Angebote evaluieren Angebote evaluieren Angebote evaluieren 

Evaluationsbericht ver-
fassen 

Evaluationsbericht ver-
fassen 

Evaluationsbericht ver-
fassen 

 

Zuschlagserteilung (Art. 4 Abs. 2 Bst. c) 

Zuschlag öffentlich be-
kanntmachen 

Zuschlag öffentlich be-
kanntmachen 

Zuschlag öffentlich be-
kanntmachen56 

Zuschlag öffentlich be-
kanntmachen57 

Vertragsabschluss (Art. 4 Abs. 2 Bst. d) 

55 Eingefügt durch Ziff. II Abs. 2 der V vom 18. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 
(AS 2015 4873). 

56 bei Beschaffungen im Anwendungsbereich BöB 
57 bei Beschaffungen im Anwendungsbereich BöB 

81




	Titelseite Sammelband de
	172.056.1 BöB
	1. Kapitel: Gegenstand, Zweck und Begriffe
	Art. 1 Gegenstand
	Art. 2 Zweck
	Art. 3 Begriffe

	2. Kapitel: Geltungsbereich
	1. Abschnitt: Subjektiver Geltungsbereich
	Art. 4 Auftraggeberinnen
	Art. 5 Anwendbares Recht
	Art. 6 Anbieterinnen
	Art. 7 Befreiung von der Unterstellung

	2. Abschnitt: Objektiver Geltungsbereich
	Art. 8 Öffentlicher Auftrag
	Art. 9 Übertragung öffentlicher Aufgaben und Verleihung von Konzessionen
	Art. 10 Ausnahmen


	3. Kapitel: Allgemeine Grundsätze
	Art. 11 Verfahrensgrundsätze
	Art. 12 Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen, der Arbeitsbedingungen, der Lohngleichheit und des Umweltrechts
	Art. 13 Ausstand
	Art. 14 Vorbefassung
	Art. 15 Bestimmung des Auftragswerts

	4. Kapitel: Vergabeverfahren
	Art. 16 Schwellenwerte
	Art. 17 Verfahrensarten
	Art. 18 Offenes Verfahren
	Art. 19 Selektives Verfahren
	Art. 20 Einladungsverfahren
	Art. 21 Freihändiges Verfahren
	Art. 22 Wettbewerbe sowie Studienaufträge
	Art. 23 Elektronische Auktionen
	Art. 24 Dialog
	Art. 25 Rahmenverträge

	5. Kapitel: Vergabeanforderungen
	Art. 26 Teilnahmebedingungen
	Art. 27 Eignungskriterien
	Art. 28 Verzeichnisse
	Art. 29 Zuschlagskriterien
	Art. 30 Technische Spezifikationen
	Art. 31 Bietergemeinschaften und Subunternehmerinnen
	Art. 32 Lose und Teilleistungen
	Art. 33 Varianten
	Art. 34 Formerfordernisse

	6. Kapitel: Ablauf des Vergabeverfahrens
	Art. 35 Inhalt der Ausschreibung
	Art. 36 Inhalt der Ausschreibungsunterlagen
	Art. 37 Angebotsöffnung
	Art. 38 Prüfung der Angebote
	Art. 39 Bereinigung der Angebote
	Art. 40 Bewertung der Angebote
	Art. 41 Zuschlag
	Art. 42 Vertragsabschluss
	Art. 43 Abbruch
	Art. 44 Ausschluss vom Verfahren und Widerruf des Zuschlags
	Art. 45 Sanktionen

	7. Kapitel: Fristen und Veröffentlichungen, Statistik
	Art. 46 Fristen
	Art. 47 Fristverkürzung im Staatsvertragsbereich
	Art. 48 Veröffentlichungen
	Art. 49 Aufbewahrung der Unterlagen
	Art. 50 Statistik

	8. Kapitel: Rechtsschutz
	Art. 51 Eröffnung von Verfügungen
	Art. 52 Beschwerde
	Art. 53 Beschwerdeobjekt
	Art. 54 Aufschiebende Wirkung
	Art. 55 Anwendbares Recht
	Art. 56 Beschwerdefrist, Beschwerdegründe und Legitimation
	Art. 57 Akteneinsicht
	Art. 58 Beschwerdeentscheid

	9. Kapitel: Kommission Beschaffungswesen Bund-Kantone
	Art. 59

	10. Kapitel: Schlussbestimmungen
	Art. 60 Vollzug
	Art. 61 Aufhebung und Änderung anderer Erlasse
	Art. 62 Übergangsbestimmung
	Art. 63 Referendum und Inkrafttreten

	Anhang 1
	Bauleistungen
	1 Bauleistungen im Staatsvertragsbereich
	2 Bauleistungen ausserhalb des Staatsvertragsbereichs


	Anhang 2
	Lieferungen
	1 Lieferungen (Waren) im Staatsvertragsbereich
	1.1 Als Waren im Staatsvertragsbereich gelten:
	1.2 Liste des zivilen Materials für Verteidigung und Sicherheit

	2 Lieferungen (Waren) ausserhalb des Staatsvertragsbereichs


	Anhang 3
	Dienstleistungen
	1 Dienstleistungen im Staatsvertragsbereich
	2 Dienstleistungen ausserhalb des Staatsvertragsbereichs


	Anhang 4
	Schwellenwerte
	1 Schwellenwerte für Beschaffungen im Staatsvertragsbereich
	1.1 Protokoll vom 30. März 2012 zur Änderung des Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen sowie Freihandelsabkommen
	1.2 Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über bestimmte Aspekte des öffentlichen Beschaffungswesens

	2 Schwellenwerte und Verfahren ausserhalb des Staatsvertragsbereichs


	Anhang 5
	Öffentliche Aufträge ausserhalb des Staatsvertragsbereichs

	Anhang 6
	Kernübereinkommen der ILO

	Anhang 7
	Aufhebung und Änderung anderer Erlasse


	172.056.11 VöB
	1. Abschnitt: Geltungsbereich
	Art. 1 Gegenrecht
	Art. 2 Befreiung von der Unterstellung unter das BöB

	2. Abschnitt: Allgemeine Grundsätze
	Art. 3 Massnahmen gegen Interessenkonflikte und Korruption
	Art. 4 Teilnahmebedingungen und Eignungskriterien

	3. Abschnitt: Vergabeverfahren
	Art. 5 Einladungsverfahren
	Art. 6 Dialog
	Art. 7 Leistungsbeschreibung
	Art. 8 Fragen zu den Ausschreibungsunterlagen
	Art. 9 Entschädigung der Anbieterinnen
	Art. 10 Dokumentationspflichten
	Art. 11 Vertragsabschluss
	Art. 12 Debriefing

	4. Abschnitt: Wettbewerbs- und Studienauftragsverfahren
	Art. 13 Leistungsarten
	Art. 14 Anwendungsbereich
	Art. 15 Verfahrensarten
	Art. 16 Unabhängiges Expertengremium
	Art. 17 Besondere Bestimmungen zum Wettbewerbsverfahren
	Art. 18 Ansprüche aus dem Wettbewerb oder Studienauftrag
	Art. 19 Weisungen

	5. Abschnitt: Sprachen
	Art. 20 Sprache der Veröffentlichungen
	Art. 21 Sprache der Ausschreibungsunterlagen
	Art. 22 Sprache der Eingaben
	Art. 23 Verfahrenssprache

	6. Abschnitt: Weitere Bestimmungen
	Art. 24 Preisprüfung
	Art. 25 Ausschluss und Sanktion
	Art. 26 Zugangsrecht der Wettbewerbskommission
	Art. 27 Bekanntgabe der Beschaffungen ab 50 000 Franken
	Art. 28 Statistik zu den Beschaffungen im Staatsvertragsbereich
	Art. 29 Kosten und Vergütungen der KBBK

	7. Abschnitt: Schlussbestimmungen
	Art. 30 Vollzug und Überwachung
	Art. 32 Inkrafttreten

	Anhang 1
	Sektorenmärkte im Sinne von Artikel 4 Absatz 2 BöB, die nach Artikel 7 BöB von der Unterstellung unter das BöB befreit sind

	Anhang 2
	Massgebliche Übereinkommen zum Schutz der Umwelt  und zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen

	Anhang 3
	Nachweis der Erfüllung der Teilnahmebedingungen  und der Eignungskriterien


	172.056.15 Org-VöB
	1. Kapitel: Grundlagen
	Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich
	Art. 2 Zweck und Grundsatz der Bündelung
	Art. 3 Begriffe
	Art. 4  Harmonisierte Beschaffungsprozesse
	Art. 5–8

	2. Kapitel: Zentrale Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen
	1. Abschnitt: Organisation
	Art. 9 Zentrale Beschaffungsstellen
	Art. 10 Weitere Beschaffungsstellen

	2. Abschnitt: Aufgaben und Zuständigkeiten der zentralen Beschaffungsstellen
	Art. 11 …

	3. Abschnitt:  Delegation von Beschaffungskompetenzen
	Art. 12 Delegationsarten und Delegationsbefugnis
	Art. 13 Voraussetzungen
	Art. 14 Verfahren und Verantwortlichkeiten
	Art. 15

	4. Abschnitt: Aufgaben und Zuständigkeiten der Bedarfsstellen
	Art. 16 Bedarfsdeckung und -meldung
	Art. 17 und 18


	3. Kapitel: Dezentrale Beschaffung übriger Dienstleistungen
	Art. 19  Grundsatz
	Art. 20 Koordination der dezentralen Beschaffungen
	Art. 21 Koordinationsstellen
	Art. 22 Bedarfsstellen
	Art. 23 Kompetenzen und Abläufe

	3a. Kapitel:  Beschaffungscontrolling
	Art. 23a Ziele des Beschaffungscontrollings
	Art. 23b Aufgaben und Verantwortlichkeiten

	4. Kapitel: Beschaffungskonferenz des Bundes
	Art. 24 Aufgaben
	Art. 25 Organisation
	Art. 26 Fachausschüsse

	5. Kapitel: Fachstellen und weitere Unterstützungsleistungen
	1. Abschnitt: Kompetenzzentrum für das öffentliche Beschaffungswesen
	Art. 27

	2. Abschnitt: Weitere Fachstellen und Unterstützungsleistungen
	Art. 28 Fachstelle ökologische öffentliche Beschaffung
	Art. 29 Fachstelle Informationstechnologien im öffentlichen Beschaffungswesen
	Art. 30 Unterstützungsleistungen bei Fragen zu Arbeitsbedingungen
	Art. 31 Unterstützungsleistungen bei Fragen zur Gleichstellung von Frau und Mann


	6. Kapitel: Weitere Zuständigkeiten und Pflichten der beteiligten Stellen
	Art. 32 Entscheid über Schadenersatzbegehren
	Art. 33
	Art. 34 Einsatz der Mittel
	Art. 35 Aufbewahrung der Unterlagen
	Art. 36 Weisungen des EFD für Beschaffungen bei fehlendem Wettbewerb

	7. Kapitel: Schlussbestimmungen
	Art. 37 Vollzug
	Art. 37a  Weisungen des BBL
	Art. 38 Aufsicht
	Art. 38a  Verfahren bei Differenzen
	Art. 39 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts
	Art. 40 Übergangsbestimmung
	Art. 40a  Übergangsbestimmung zur Änderung vom 18. November 2015
	Art. 41 Inkrafttreten

	Anhang 1
	Güter und Dienstleistungen, für deren Beschaffung die zentralen Beschaffungsstellen zuständig sind

	Anhang 2
	Verantwortlichkeiten bei Delegationen

	Anhang 3
	Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten  im Beschaffungscontrolling
	A. Gesamtbericht Stufe Bund
	B. Von den Bedarfsstellen und den zentralen Beschaffungsstellen  zu erfassende Daten:


	Anhang 4
	Harmonisierte Beschaffungsprozesse


	Leere Seite
	Leere Seite



